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Einer der weitergehenden Reformvorschläge im Bereich der Arbeitsmarktpolitik be-
steht darin, den Bezug von Transferleistungen generell an eine „Gegenleistung“ des
Empfängers zu koppeln. Dieses Konzept firmiert unter dem Namen Workfare. Der
vorliegende Beitrag untersucht die Möglichkeiten und Grenzen, die Workfare bei der
Bewältigung der Arbeitsmarktprobleme aufweist. Dabei geht es um die Arbeitsange-
botseffekte, die Lebenszufriedenheit von Hilfebeziehern und den Arbeitsmarktaus-
gleich unter Berücksichtigung der fiskalischen Konsequenzen. Der Beitrag zeigt, dass
eine wesentliche Prämisse für die Wirksamkeit einer breit angelegten Workfare nicht
uneingeschränkt gilt. Empirische Befunde legen nahe, dass eine Erwerbstätigkeit die
Lebenszufriedenheit auch bei Kontrolle für die Höhe des Einkommens erhöht. Damit
muss auch Workfare nicht „abschreckend“ wirken. Zudem ist der arbeitsmarktpoliti-
sche Nutzen als Aktivierungsalternative aufgrund der möglichen Verdrängungsrisiken
begrenzt. Jedoch haben Elemente von Workfare im Rahmen eines breit gefächerten
arbeitsmarktpolitischen Instrumentenkastens durchaus Ihren Platz.
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1 Einleitung

Mit dem Inkrafttreten des SGB II wurden die Ar-
beitsmarktreformen in Deutschland zumindest vor-
läufig abgeschlossen. Vorangegangen war ein über
mehrere Jahre andauernder Reformprozess, der
2002 im so genannten „Job-AQTIV-Gesetz“ seinen
Anfang nahm und besonders mit dem Schlagwort
„Hartz-Reformen“ verbunden ist. Die Reformen
folgten zwei Hauptlinien: Zum einen ging es um
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Be-
schäftigung. Zum anderen leiteten die Reformen
eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik ein:
Im Wesentlichen geht es dabei um eine enge Ver-
knüpfung von aktiven und passiven Elementen im
Sinne eines konsequenten Förderns und Forderns.
Oberstes Ziel ist dabei, die Arbeitslosen so rasch
wie möglich wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren.

Mit dieser Kombination von Reformelementen liegt
Deutschland im internationalen Trend. Gerade die
kontinentaleuropäischen Staaten, die wie Deutsch-
land ein hohes Maß an struktureller Arbeitslosigkeit
aufweisen, haben in den letzten Jahren mit der Fle-
xibilisierung ihrer stark regulierten Arbeitsmärkte
begonnen und auf aktivierende Arbeitsmarktpolitik
gesetzt. Gleichwohl sollten die Erwartungen an den
Erfolg solcher Reformen nicht zu hoch geschraubt
werden. Die Beschäftigungsperspektiven wettbe-
werbsschwächerer Arbeitnehmer sind immer noch
eher ungünstig; auch weil der Abstand zwischen den
Transferleistungen und dem bei den gegebenen An-
rechnungsregelungen erreichbaren Lohn in einer
Niedriglohnbeschäftigung (mit der ja auch ein Frei-
zeitentzug verbunden ist) gerade bei größeren
Haushalten gering ausfällt (Cichorek et al. 2005,
Breyer 2003). Weitergehende Reformansätze gehen
hier vor allem in zwei Richtungen: Erstens könnte
das Niveau der Transferleistungen noch weiter abge-
senkt werden. Dies würde aber darauf hinauslaufen,
ein niedrigeres kulturelles Existenzminimum anzu-
setzen und damit wohl gravierende Armutsrisiken
in Kauf nehmen zu müssen. Zweitens ist in der Dis-
kussion, den Bezug von Transferleistungen generell
an eine „Gegenleistung“ des Empfängers zu kop-
peln. Dieses Konzept fungiert unter dem Namen
Workfare, es kann natürlich auch in Kombination
mit einer Absenkung des Leistungsniveaus verwen-
det werden.

Der theoretische Ausgangspunkt für eine Nutzung
von Workfare liegt im Zusammenhang von Transfer-
leistungen und Arbeitslosigkeit. Die Zahlung von
Transferleistungen kann dazu führen, dass Personen
nicht bereit sind, zu einem Marktlohn zu arbeiten,
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der ihrer Arbeitsproduktivität entspricht. Denn der
Gesamtnutzen aus Transferleistung und Freizeit
könnte den Nutzen aus dem Marktlohn abzüglich
des „Arbeitsleides“ übersteigen. Im Sinne des einfa-
chen neoklassischen Modells wäre diese Arbeitslo-
sigkeit „freiwillig“, wenn eine Tätigkeit zum Markt-
lohnsatz zur Verfügung stünde. „Freiwillige“ Ar-
beitslosigkeit könnte dann dadurch beseitigt wer-
den, dass die Zahlung von Sozialleistungen an die
Verpflichtung (oder gar den Zwang) zur Arbeit ge-
koppelt werden, also nur noch gewährt werden,
wenn der Empfänger eine Gegenleistung in Form
staatlicher Beschäftigung erbringt. Die Transferleis-
tung erhält dadurch den Charakter eines Lohnes für
gemeinnützige Arbeit.

In der jüngeren Vergangenheit wurden einige Vor-
schläge zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme un-
terbreitet, die Elemente von Workfare enthalten. So
sah etwa ein Vorschlag des ifo-Instituts 2002 (Sinn
et al. 2002) eine „aktivierende Sozialhilfe“ vor, die
bei Erwerbsfähigkeit grundsätzlich die Pflicht zur
Arbeitsaufnahme enthielt. Dazu sollten die Trans-
ferleistungsansprüche erwerbsfähiger Hilfebezieher
ohne Beschäftigung deutlich abgesenkt werden. Im
Gegenzug sollte die Aufnahme einer Beschäftigung
durch einen Zuschuss in Form einer Lohnsteuergut-
schrift gefördert werden. Für solche Personen, die
nicht sofort eine Beschäftigung am ersten Arbeits-
markt finden, soll der Staat Beschäftigungsmöglich-
keiten bieten, die nur insoweit entlohnt werden, als
dass das vorherige Sicherungsniveau erreicht wird.
Ähnliche Vorschläge gab es auch vom Institut zur
Zukunft der Arbeit (Bonin et al. 2002), vom Beirat
beim BMWi (BMWi 2002) und als Flankierung auch
im Modell der „Magdeburger Alternative“ (Schöb/
Weimann 2004).

Der vorliegende Beitrag untersucht die Möglichkei-
ten und Grenzen, die Workfare bei der Bekämpfung
der Arbeitsmarktprobleme aufweist. Hierzu wird in
Kapitel 2 zunächst abgegrenzt, was Workfare eigent-
lich beinhaltet. Dass Workfare in ganz unterschiedli-
chen Ausgestaltungen auftreten kann, zeigt der sich
anschließende internationale Vergleich. Hieraus las-
sen sich die Intentionen ableiten, mit denen Work-
fare eingesetzt wird, und auch die Vor- und Nach-
teile konkreter Ausgestaltungsmerkmale der Maß-
nahme werden sichtbar. Kapitel 3 setzt sich mit den
Wirkungen von Workfare auseinander. Dabei geht
es um die Arbeitsangebotseffekte, die Lebenszufrie-
denheit von Hilfebeziehern und den Arbeitsmarkt-
ausgleich einschließlich der fiskalischen Konsequen-
zen. Abschließend wird ein Fazit gezogen, in dem
die Tragfähigkeit des Workfare-Ansatzes diskutiert
wird.
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2 Erscheinungsformen von Workfare

Bei den Erscheinungsformen von Workfare ist zu
differenzieren zwischen der Definition der Maß-
nahme in „Reinform“ (Abschnitt 2.1) und bereits
bestehenden Ausgestaltungsformen von Workfare,
die sich im Ländervergleich deutlich unterscheiden
(Abschnitt 2.2).

2.1 Abgrenzung und Funktionen von
Workfare

Der Begriff Workfare wurde zuerst in der Nixon-
Ära als positive Alternative zum bloßen passiven
Empfang von Hilfeleistungen gebraucht. Größere
Bedeutung erlangte Workfare, seit mit der Welfare-
Reform 1996 in den USA die Grundsicherung kon-
sequent auf dem Gegenleistungsprinzip beruht.
Workfare ist im Allgemeinen Bestandteil einer
„welfare-to-work“-Politik, deren Ziel es ist, Hilfe-
empfänger wieder zurück in Beschäftigung zu brin-
gen. Unter der Prämisse „work first“ ist bei solchen
Ansätzen kennzeichnend, dass die Vermittlung in
eine wie auch immer geartete Beschäftigung Vor-
rang hat vor anderen Maßnahmen, wie etwa Qualifi-
zierung.

Für die Abgrenzung von Workfare greifen wir hier
eine Definition von Lodemel (2000) auf, der Work-
fare-Maßnahmen folgendermassen kennzeichnet:
„Policies which require people to work in exchange
for, or instead of, social assistance benefits.“. Dies
bedeutet im Einzelnen:

� Die Teilnahme an Workfare ist verpflichtend Ð
eine Verweigerung birgt das Risiko des Verlustes
oder der Reduktion von Sozialleistungen. Das
verpflichtende Element hat erstens deutliche Aus-
wirkungen auf die Rechte der Betroffenen, zwei-
tens enthüllt es eine implizite Annahme auf Seiten
der politischen Entscheidungsträger: Arbeitslosig-
keit ist nicht nur ein Problem fehlender Arbeits-
plätze, sondern in erster Linie einer fehlenden
Motivation zur Arbeitsaufnahme.

� Der Schwerpunkt von Workfare liegt auf einem
Einsatz in Arbeit, und nicht auf Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen oder sonstigen Formen der
Aktivierung. Ob das Ziel eine Wiedereingliede-
rung in den ersten Arbeitsmarkt oder ein Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit ist, wird dabei zu-
nächst offen gelassen.

� Workfare ist entweder eine Bedingung zum Erhalt
von Sozialleistungen oder aber stellt einen adä-
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quaten Ersatz Ð z.B. durch eine „Lohnzahlung“ Ð
für diese bereit. Voraussetzung zur Teilnahme ist
wie bei Sozialleistungen eine individuelle Bedürf-
tigkeit.

Workfare erfüllt eine Anzahl ökonomischer Funktio-
nen (s. auch Besley/Coate 1992, Feist 2000), wobei
der Selektionsfunktion aus Sicht der Befürworter von
Workfare sicherlich die wichtigste Rolle zukommt:
Unterstützung sollten nur diejenigen Personen erhal-
ten, die ihrer wirklich bedürfen. Bedürftigkeit sei da-
bei so definiert, dass nur diejenigen Personen Trans-
ferzahlungen erhalten sollten, die aufgrund einer zu
geringen Produktivität und mangelnder Ersparnisse
nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus ei-
gener Kraft zu bestreiten. Da der Staat aber unvoll-
ständig über die Produktivität einzelner Individuen
informiert ist, bietet sich das Design eines Scree-
ning-Mechanismus an, der bewirkt, dass nur wirk-
lich Bedürftige Unterstützung beantragen. Zu-
grunde liegt hier als eine zentrale Annahme (im
Sinne eines neoklassischen Konsum-Freizeit-Kal-
küls), dass Arbeit tatsächlich als nutzenmindernd
empfunden wird. In diesem Fall würden Personen,
die am Markt ein höheres Einkommen als in einer
Workfare-Maßnahme erzielen können, es vorzie-
hen, einer regulären Arbeit nachzugehen Ð der zu-
sätzliche Freizeitnutzen, den sie beim Verbleib im
Transferbezug hätten, fiele bei einer konsequenten
Workfare weg.

Weiterhin hat Workfare auch einen Anreizeffekt:
Die Drohung, im Fall des Transferbezugs voll arbei-
ten zu müssen, kann zur Aktivierung von Arbeitslo-
sen beitragen Ð es wird intensiver nach einem Ar-
beitsplatz gesucht, bzw. die Ansprüche an diesen
werden herabgeschraubt. Allerdings ist zu erwarten,
dass dieser Anreizeffekt nur vor dem Eintritt in
Workfare wirksam ist Ð bei einem Vollzeiteinsatz in
Workfare steht kaum noch Zeit zur Suche nach ei-
nem Arbeitsplatz im 1. Arbeitsmarkt zur Verfügung,
so dass beträchtliche „Lock-in“-Effekte zu erwarten
sind (Frederiksson/Holmlund 2005).

Workfare hat zudem einen Humankapitalerhal-
tungseffekt, und zwar dadurch, dass sie von Trans-
ferleistungsbezug abschreckt (Besley/Coate (1992)
sprechen von einem „Deterrent Effect“). Abhängig-
keit von Transferleistungen erzeugt weitere Abhän-
gigkeit, wenn sie dazu führt, dass Entscheidungen
getroffen werden, die einen späteren Wiedereintritt
in den ersten Arbeitsmarkt unwahrscheinlicher
machen. Dies spricht dafür, den Empfang einer Un-
terstützungsleistung möglichst unattraktiv auszuge-
stalten.

Workfare kann letztlich auch einen Allokationsef-
fekt haben, wenn durch die Maßnahmen das Sozial-
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produkt ingesamt gesteigert werden kann. Dies
muss a priori nicht der Fall sein, sondern hängt u.a.
davon ab, wie hoch der Aufwand bei der Einrich-
tung der Workfare-Arbeitsplätze ist, wie hoch die
Produktivität der in diesen Maßnahmen eingesetz-
ten Personen ist, und inwieweit Substitutions- und
Verdrängungseffekte auftreten (also Arbeitsplätze
im 1. Arbeitsmarkt durch Workfare verloren ge-
hen).

2.2 Workfare in der Praxis

Workfare gehört in einer Vielzahl von Ländern zum
Kanon der Arbeitsmarktpolitik. Ein Überblick über
Workfare-Programme in ausgewählten Ländern fin-
det sich bei Ochel (2004) sowie Spies et al. (2001).
In Hinsicht auf Evaluationsstudien von Workfare ist
die empirische Evidenz allerdings eher bescheiden.
So stellt Ochel (2004: 16) fest: „Experimental or
econometric evaluations of workfare programmes
are not only lacking with respect to most recent U.S.
programmes but have scarcely been realised at all“.
Genauso wie das deutsche Programm der „Hilfe zur
Arbeit“ wurden auch die niederländischen Work-
fare-Programme bisher nicht systematisch evaluiert.
Für die USA liegen experimentelle Studien für ei-
nige kleinere Programme vor, die in den 80er Jahren
durchgeführt wurden. In Großbritannien wurden
die Wirkungen zweier Programme Ð der New Deal
for Young People und der New Deal for Long-Term
Unemployed Ð mit Hilfe ökonometrischer Verfah-
ren untersucht; dasselbe gilt für das Programm der
Aktiven Sozialpolitik in Dänemark.

2.2.1 Elemente von Workfare in Deutsch-
land

Zwar gibt es „Workfare“ in seiner ganz strengen
Form im Sinne von „Workfare für alle“ in Deutsch-
land bisher nicht, d.h. es existiert keine Regelung,
nach der Transferempfänger unter allen Umständen
als Gegenleistung für den Transfer arbeiten müssen.
Elemente davon sind aber bereits im bis Ende 2004
gültigen Bundessozialhilfegesetz enthalten gewesen.
Dort (§ 18) ist zunächst festgelegt, dass „jeder Hilfe-
suchende (. . .) seine Arbeitskraft zur Beschaffung
des Lebensunterhalts für sich und seine unterhalts-
berechtigten Angehörigen einsetzen [muss]“. Weiter
heißt es: „Hilfesuchende, die keine Arbeit finden
können, sind zur Annahme einer zumutbaren Ar-
beitsgelegenheit (. . .) verpflichtet“. Wer sich wei-
gerte, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen oder zu-
mutbaren Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit nachzu-
kommen, hatte gemäß § 25 keinen Anspruch auf
Hilfe zum Lebensunterhalt. Bei der Ausgestaltung
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der Arbeitsgelegenheiten nach dem BSHG bestand
die Wahl zwischen einer Entgeltvariante oder einer
Variante mit Mehraufwandsentschädigung. Die Ent-
geltvariante begründete ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Nach zwölf
Monaten hatte der Hilfesuchende damit Ansprüche
an die gesetzliche Arbeitslosenversicherung und da-
mit auf Arbeitslosengeld erworben. Nach Ausschei-
den aus der Maßnahme erhielt er damit Leistungen
aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung an-
stelle aus der durch die Kommune finanzierten Sozi-
alhilfe.

Über die Wirkungen der „Hilfe zur Arbeit“ im
BSHG gibt es keine umfassenden Evaluationsstu-
dien. In Fallstudien wird aber eine gewisse Wirksam-
keit des Konzepts berichtet, zumindest was die Zahl
der Hilfebezieher angeht. So bot etwa die Stadt
Leipzig seit 1995 flächendeckend jedem als arbeits-
fähig befundenen Sozialhilfeempfänger eine auf ein
Jahr befristete Beschäftigung im städtischen „Be-
trieb für Beschäftigungsförderung“ (bfb) an (vgl.
Feist/Schöb 2000). Lehnte der Hilfesuchende diese
Beschäftigung ab, so wurde ihm die Sozialhilfe in
drei Stufen gekürzt. Nahm er das Angebot an, so
erhielt er ein Gehalt leicht oberhalb des Sozialhilfe-
niveaus, aber deutlich unterhalb der untersten Tarif-
gruppe im öffentlichen Dienst. Im ersten Jahr dieser
Regelung nahmen nur gut 60% aller Sozialhilfebe-
zieher das Beschäftigungsangebot an, die anderen
schieden nach und nach aus dem Sozialhilfebezug
aus. In den Folgejahren erhöhte sich der Anteil auf
gut 80%, wohl auch deshalb, weil einige Personen
mittlerweile darauf verzichteten, überhaupt erst ei-
nen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen. Über den Ver-
bleib der Ausgeschiedenen ist allerdings nichts be-
kannt, es ist aber zu vermuten, dass sich für sie ein
gewisser Druck ergab, auch niedrig entlohnte Be-
schäftigung anzunehmen. Für die Kommune fielen
durch dieses Vorgehen geringere Sozialhilfeausga-
ben an, zum einen wegen der verringerten Zahl von
Hilfebeziehern, zum anderen wegen der Ansprüche
auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung,
die die ehemaligen Hilfebezieher im bfb erwarben.
Durch die große Zahl von beschäftigten Hilfebezie-
hern wurde der bfb zu einem der größten Arbeitge-
ber der Stadt. Jedoch wurde das Experiment nicht
zuletzt wegen der dadurch ausgelösten Verdrän-
gungseffekte schließlich eingestellt.

Das Element der Workfare findet sich auch nach
dem Inkrafttreten des SGB II am 1.1.2005. Mit den
neuen Arbeitsgelegenheiten nach § 16(3) SGB II Ð
auch Ein-Euro-Jobs oder Zusatzjobs Ð wird das Ziel
verfolgt, erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine
Arbeit finden können, mittels gemeinnütziger, zu-
sätzlicher Arbeiten in den ersten Arbeitsmarkt ein-
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zugliedern, wenn dies durch andere Maßnahmen
nicht möglich ist. Darüber hinaus dienen die Ar-
beitsgelegenheiten auch dem Erhalt oder der Wie-
derherstellung der Beschäftigungsfähigkeit, und in
diesem Zusammenhang auch der Qualifizierung so-
wie der sozialen Integration der Arbeitslosen.
Schließlich können Arbeitsgelegenheiten auch ein-
gesetzt werden, um die Arbeitswilligkeit und Ver-
fügbarkeit von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im
Sinne eines Arbeitstest zu überprüfen. Bei Ableh-
nung eines Angebotes durch einen erwachsenen er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen werden seine Regel-
leistung um 30 Prozent gekürzt, Jugendliche erhal-
ten im Fall einer Ablehnung nur noch Unterkunfts-
kosten und Lebensmittelgutscheine. Auch die
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II können grund-
sätzlich als Entgelt- oder Mehraufwandsvariante
ausgestaltet sein. Allerdings sollen diese Arbeitsge-
legenheiten auf sechs bis neun Monate befristet
sein, so dass in keinem Fall Ansprüche an die Ar-
beitslosenversicherung entstehen. Aktuell (Oktober
2005) werden in Deutschland rd. 265000 Personen
in Arbeitsgelegenheiten nach SGB II gefördert,
mehr als 95% davon in der Mehraufwandsvariante.
Hinzu kommen knapp 5000 Personen, die sich noch
in Maßnahmen befinden, die auf dem BSHG beru-
hen, insgesamt also 210000 Personen. Dies ist zwar
noch weit entfernt von den rd. 600000 Plätzen pro
Jahr, die das BMWA in einer Pressemitteilung Mitte
2004 als Potenzial für 2005 angab (BMWA 2004).
Dennoch sind die Arbeitsgelegenheiten bisher die
mit Abstand am häufigsten angewandte Maßnahme
aus dem SGB II.

Was die Individualeffekte von gemeinnütziger Be-
schäftigung angeht, so können Indizien dafür aus
der Evaluation von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men (ABM) gewonnen werden, die in gewisser Hin-
sicht Ähnlichkeiten mit den Ein-Euro-Jobs aufwei-
sen. Hier liegen umfassende mikroökonometrische
Befunde vor. Bei ABM zahlte die Bundesagentur
für Arbeit im von Caliendo et al. (2004a, 2004b) un-
tersuchten Zeitraum einen Zuschuss zum Arbeit-
nehmerentgelt an den Träger, im Regelfall 30 bis 75
Prozent (inzwischen wurde zu einer pauschalierten
Förderung übergegangen). In den Maßnahmen wer-
den dabei nahezu „Marktlöhne“ gezahlt; bei erstma-
liger Ablehnung des Angebots zur Teilnahme kann
die Zahlung von Entgeltersatzleistungen für bis zu
12 Wochen ausgesetzt werden. Die Ergebnisse von
Caliendo et al. (2004a) weisen darauf hin, dass
ABM in Ostdeutschland noch drei Jahre nach dem
Beginn der Maßnahme einen negativen Effekt auf
die Beschäftigungschancen von Arbeitslosen aus-
üben, für westdeutsche Männer insignifikante Ef-
fekte haben und lediglich die Beschäftigungssitua-
tion westdeutscher Frauen verbessern. Allerdings
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zeigen Caliendo et al. (2004b) im Rahmen einer
Analyse der Teilnehmerheterogenität auch, dass die
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bei Langzeitar-
beitslosen tendenziell zu einer Verbesserung der
Wiedereingliederungschancen beitragen. Im Ver-
gleich zu einem durchschnittlichen Hilfeempfänger
nach SGB II ist davon auszugehen, dass mit ABM
Geförderte insgesamt arbeitsmarktnäher sind und
im Durchschnitt weniger lange arbeitslos waren.
Insgesamt lassen die Ergebnisse zu ABM jedoch
vermuten, dass von einem Einsatz in Workfare bes-
tenfalls geringe Integrationseffekte in den ersten
Arbeitsmarkt zu erwarten sind.

2.2.2 Niederlande

Das niederländische Welfare-to-work-System zielt
primär auf junge oder langzeitarbeitslose Transfer-
empfänger (vgl. Ochel 2004). Neben Anreizen für
die Unternehmen, Langzeitarbeitslose einzustellen,
enthält das System auch Verpflichtungen für die
Transferbezieher und seit den 90er Jahren auch eine
Reihe von Workfare-Elementen. Die so genannten
Melkertjobs konzentrieren sich dabei in Regionen
mit hoher Arbeitslosigkeit und sind vorwiegend im
sozialen und Umweltbereich angesiedelt. Beschäf-
tigte erhalten den Mindestlohn bei einer Arbeitszeit
von 32 Stunden. Seit 1996 wurden etwa 60000 sol-
che Melkertjobs geschaffen.

Zusätzlich wurden 1998 durch den Jobseekers Inte-
gration Act weitere knapp 60000 Stellen aus ver-
schiedenen Programmen subventionierter Beschäf-
tigung zusammengefasst, die stärker als die Melkert-
jobs auch eine qualifikatorische Komponente ent-
halten. Dreiviertel dieser Jobs befinden sich in
öffentlichen oder Non-Profit-Unternehmen, ein
Viertel in der Privatwirtschaft (vgl. Brodsky 2000).

Die Wirkungen dieser öffentlichen Beschäftigungs-
programme werden skeptisch beurteilt (vgl. van
Oorschot 2002). Ökonometrische Evaluationen lie-
gen zwar nicht vor, das Social and Cultural Planning
Office analysiert aber die Übergänge aus Arbeitslo-
sigkeit in Beschäftigung vor und nach Einführung
der öffentlichen Beschäftigung. Danach hat sich die
Übergangswahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit
in Beschäftigung nach Einführung der Workfare-
Programme nicht nur nicht erhöht, sie ist sogar wei-
ter gesunken. Insbesondere für Ältere und gering
Qualifizierte bestehen nach wie vor geringe Chan-
cen, zurück in Beschäftigung zu gelangen. Dies mag
auch daran liegen, dass sich bei der Zuweisung in
solche Maßnahme erhebliche „Creaming“-Effekte
nachweisen lassen: Viele der Maßnahmeteilnehmer
stammten aus Gruppen, die wohl auch ohne Maß-
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nahme schnell eine neue Beschäftigung gefunden
hätten.

2.2.3 Dänemark

Dänemark hat Ð ähnlich wie Deutschland Ð im Be-
reich der Betreuung von Arbeitslosen ein System
mit geteilten Zuständigkeiten. Während die aktive
Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne für die Be-
treuung derjenigen Arbeitslosen zuständig ist, die
(„freiwillig“) Mitglied der Arbeitslosenversicherung
sind, kümmert sich die aktive Sozialpolitik (ASP)
um unversicherte Arbeitslose. Während das System
der Arbeitslosenversicherung zentral organisiert ist,
fällt die ASP in die Zuständigkeit der kommunalen
Einheiten. Beiden Systemen gemein ist das Prinzip
von Rechten und Pflichten. Dies bedeutet, dass je-
der Arbeitslose das Recht auf die Teilnahme an ei-
nem Programm hat, aber gleichzeitig auch die
Pflicht teilzunehmen als Gegenleistung für die er-
haltenen Transfers.

Dabei gibt es zwei Kategorien von Programmen,
Weiterbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen.
Zu den Beschäftigungsmaßnahmen gehören ver-
schiedene Formen von subventionierter Beschäfti-
gung in privaten oder öffentlichen Unternehmen
oder in einem kommunalen Beschäftigungsprojekt.
Spätestens nach 12 Monaten Arbeitslosigkeitsdauer
(bei Personen unter 30 Jahren bereits nach 13 Wo-
chen) soll ein Maßnahmeangebot gemacht werden.
Während die Weiterbildungsmaßnahmen nicht zur
Workfare nach obiger Definition gezählt werden
können, trifft dies für die Beschäftigungsprogramme
wegen der Kombination von Beschäftigung, Ver-
pflichtung und Sanktion durchaus zu.

In einer ökonometrischen Studie zur Wirksamkeit
der ASP analysieren Bolvig et al. (2003) einen
Längsschnittdatensatz für die Stadt Aarhus. Sie un-
tersuchen dabei die Effekte von Beschäftigungspro-
grammen, Weiterbildung und sonstigen Maßnah-
men auf die erwartete Dauer des Transferbezugs.
Die Ergebnisse zeigen, dass Beschäftigungsmaßnah-
men Ð anders als Weiterbildung und sonstige Maß-
nahmen Ð die erwartete Dauer des Transferbezugs
reduzieren. Dies liegt zum einen daran, dass bei sub-
ventionierter Beschäftigung nur eher geringe Lock-
in-Effekte auftraten, zum anderen an der deutlich
erhöhten Übergangsrate von Transferbezug in Be-
schäftigung nach dem Ende der Maßnahme. Gegen-
über dem Transferbezug ohne Maßnahme finden
Bolvig et al. bei den Teilnehmern einer Beschäfti-
gungsmaßnahme eine dreimal so hohe Übergangs-
rate in Beschäftigung; hierbei wird Selektionseffek-
ten durch die Schätzung eines Competing Risk-
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Modells Rechnung getragen. Bei Teilnehmern an
Weiterbildung reduziert sich dagegen die Über-
gangswahrscheinlichkeit gegenüber Nicht-Teilneh-
mern. Als mögliche Gründe für die positiven Ef-
fekte der subventionierten Beschäftigung nennen
die Autoren eine erhöhte Suchintensität der Teilneh-
mer oder die durch Learning-on-the-Job gestiegenen
Qualifikationen. Zu beachten ist aber, dass in der
Studie nicht zwischen den verschiedenen Formen
subventionierter Beschäftigung Ð in Privatunter-
nehmen, in öffentlichen Unternehmen oder in ge-
meinnützigen Projekten Ð unterschieden wird. Die
Übergänge in Beschäftigung dürften aber in hohem
Maße von der Art der subventionierten Beschäfti-
gung abhängen. Was schließlich die Dauerhaftigkeit
der nachfolgenden Beschäftigung angeht, so finden
die Autoren der Studie keine signifikanten Einflüsse
einer Maßnahmeteilnahme.

Allerdings, und das muss als Einschränkung der
Aussagefähigkeit aller bisher durchgeführten öko-
nometrischen Studien zu Workfare-ähnlichen An-
sätzen gelten, evaluieren diese Studien nur die Maß-
nahme als solches, nicht das Workfare-Prinzip der
„Gegenleistung“. Möglicherweise hätten sich die
positiven Programmeffekte genau so bei einer frei-
willigen Teilnahme ergeben.

2.2.4 Großbritannien

In Großbritannien wurden seit der Wahl von La-
bour im Jahr 1996 eine wachsende Anzahl von „New
Deal Ð Welfare to Work“ Programmen eingeführt
(Dolton/Balfour 2002). Die sechs wichtigsten Pro-
gramme richten sich an Jugendliche („New Deal for
Young People“, NDYP), Langzeitarbeitslose („New
Deal for the Long Term Unemployed“, NDLTU),
Alleinerziehende („New Deal for Lone Parents“,
NDLP), Behinderte („New Deal for Disabled Peo-
ple“, NDDP), Partner von Arbeitslosen („New Deal
for Partners of Unemployed People“, NDPU) sowie
Personen über 50 Jahre („New Deal for 50+“,
ND50+). Verpflichtend ist die Teilnahme für Ju-
gendliche und Langzeitarbeitslose, für die bei einer
Nichtteilnahme Leistungen gekürzt und Sanktionen
verhängt werden. Die Konzeption dieser beiden
Programme Ð in denen Elemente von Workfare ent-
halten sind Ð wird im Folgenden etwas ausführlicher
erläutert:

Der New Deal für Jugendliche (s. auch Dolton/Bal-
four 2002) zielt darauf ab, Jugendliche zwischen 18
und 24 Jahren, die mindestens 6 Monate arbeitslos
waren, längerfristig in Beschäftigung zu bringen.
Zunächst wird in einer Eingangsphase mit intensiver
Hilfe versucht, eine nicht-subventionierte Arbeits-
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stelle für die Teilnehmer zu finden. All diejenigen,
bei denen dieses nicht gelingt, durchlaufen die
nächste Stufe, für die vier Optionen existieren: Bei
der Beschäftigungs-Option erhält der Arbeitgeber
für 6 Monate eine Lohnsubvention. Bei der Freiwil-
ligensektor-Option wird für 6 Monate bei einer Or-
ganisation im öffentlichen Sektor gearbeitet, bei der
Umweltsektor-Option wird für 6 Monate in einem
Umweltprojekt mitgearbeitet. In allen drei Optio-
nen wird ein Tag pro Woche der Fortbildung gewid-
met. Schließlich kann in der Ausbildungs-Option
während 12 Monaten eine anerkannte Qualifikation
erworben werden.

Die Teilnahme an dem New Deal für Langzeitar-
beitslose für über 24-jährige setzt eine Arbeitslosig-
keit von mindestens 2 Jahren und den Bezug von
Arbeitslosenunterstützung voraus. Die Teilnehmer
sind verpflichtet, Beratungsgespräche zu führen. Ar-
beitgeber, die einen Teilnehmer für mindestens 30
Wochenstunden einstellen, erhalten während dieser
Zeit eine Subvention von wöchentlich bis zu 75
Pfund; der Lohn muss mindestens dieser Höhe ent-
sprechen. Zudem besteht die Möglichkeit einer Aus-
oder Weiterbildung von bis zu einem Jahr, während
der Arbeitslosenunterstützung weiterbezogen wer-
den kann.

Offizielle Zahlen der Regierung legen nahe, dass
etwa die Hälfte aller Jugendlichen und 17 Prozent
der Langzeitarbeitslosen mit Hilfe des Programms
längerfristig eine Beschäftigung fanden. Qualitative
Bewertungen weisen darauf hin, dass der flexible
Ansatz der Programme des New Deal, mit dem auf
die individuellen Bedürfnisse unterschiedlicher
Gruppen eingegangen wird, hierzu beitrug. Zudem
wurde insbesondere die Kooperation mit den Ar-
beitgebern verbessert. Allerdings ist aus diesen
Quellen nicht ersichtlich, wie viele der Teilnehmer
auch ohne das Programm Arbeit gefunden hätten.

Zu einigen Teilaspekten des New Deal liegen inzwi-
schen jedoch auch ökonometrische Studien vor.
Dorsett (2001) erhält das Ergebnis, dass im Rahmen
des New Deal für Jugendliche geförderte Beschäfti-
gung die Eingliederungschancen am deutlichsten
verbessert. Zu einem ähnlichen Resultat kommen
auch Dolton/Balfour (2002). Den New Deal für
Langzeitarbeitslose untersucht Lissenburgh (2001).
Im Ergebnis verkürzen Lohnsubventionen die
Dauer des Bezugs von Lohnersatzleistungen am
stärksten. Auch eine intensive Aktivierungsperiode
zeigt positive Wirkungen, wenn auch in schwäche-
rem Maße. Hingegen verlängern Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen die Dauer der Arbeitslosig-
keit.
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Insgesamt, so bemängeln Dolton/Balfour (2002), ist
über die Auswirkungen des New Deal auf die Teil-
nehmer und die Gesellschaft im Ganzen jedoch
noch wenig bekannt. Insbesondere fehlen noch Er-
kenntnisse zu Substititutions- und Verdrängungsef-
fekten der Programme.

2.2.5 USA

Das System der sozialen Sicherung in den USA ba-
sierte bis 1995 im Wesentlichen auf vier Säulen
(Feist 1999, 2000): Finanzielle Unterstützung insbe-
sondere Alleinerziehender („Aid to Families with
Dependent Children“, AFDC), Lebensmittelgut-
scheine, Krankenversorgung für Bedürftige, Ne-
gative Einkommenssteuer als Einkommenssubven-
tion im Niedriglohnbereich („Earned Income Tax
Credit“). Steigende Kosten und unzureichende Ar-
mutsbekämpfung schafften in den 90er Jahren je-
doch einen hohen Reformdruck. 1996 wurde das
AFDC-Programm durch ein Programm vorüberge-
hender Unterstützung bedürftiger Familien („Tem-
porary Assistance for Needy Families“, TANF) ab-
gelöst, das das Recht des Einzelnen auf Hilfe auf
lebenslang fünf Jahre begrenzte und an die Bereit-
schaft zur Übernahme von Arbeit knüpfte.

Im Jahr 1997 führte der US-amerikanische Bundes-
staat Wisconsin das Programm „Wisconsin Works“
ein. Prinzipiell haben Bedürftige keinen Anspruch
auf Geldleistungen, sondern einen Anspruch auf
Arbeit, die mindestens mit dem Mindestlohn vergü-
tet wird. Weitere Leistungen sind Lebensmittelmar-
ken, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, eine
gesundheitliche Grundversorgung und Unterstüt-
zung für Fahrten zur Arbeitsstätte. Unterschieden
werden vier Stufen von Hilfebedürftigkeit. Die Be-
dürftigen können im Zeitablauf auf der „Beschäfti-
gungsleiter“ aufsteigen Ð und durch jedes Aufrü-
cken wird der bundesweit auf 5 Jahre beschränkte
Zeitraum des Hilfebezugs um 2 Jahre verlängert:

� Gesundheitlich oder geistig beeinträchtigte und
nicht arbeitsfähige Personen: Diese Personen-
gruppe wird in öffentlichen und gemeinnützigen
Organisationen zu Übergangsarbeiten eingesetzt.
Neben einer Arbeitszeit von 28 Wochenstunden
werden 12 Stunden wöchentlich für Beratung und
Rehabilitierung angesetzt.

� Personen, bei denen eine kurze Einarbeitung
nicht für eine Eingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt ausreicht: Hier erfolgt eine Beschäfti-
gung in öffentlichen und gemeinnützigen Organi-
sationen in Gemeinschaftsdiensten, mit einem Ar-
beitsanteil von 30 Stunden und einem Qualifizie-
rungsanteil von 10 Stunden pro Woche.
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� Personen, die regulär arbeiten wollen, aber nicht
direkt vermittelbar sind: Diese Personengruppe
wird in einem Probevertrag bei einem privaten
Arbeitgeber, der mindestens den Mindestlohn
zahlt, beschäftigt. Während der Probezeit erhält
der Arbeitnehmer einen Lohnkostenzuschuß in
Höhe von bis zu 80 Prozent der Arbeitskosten.

� Personen, die einer regulären Arbeit nachgehen
können, aber noch betreuungsbedürftig sind: Hier
erfolgt eine Beratung im „Job Center“, um letzte
Vermittlungshemmnisse abzubauen. Die Beschäf-
tigung erfolgt zum Marktlohnsatz in der privaten
Wirtschaft.

Auch auf der Vermittlungsseite wurden durch das
„Wisconsin Works“-Programm neue Anreize ge-
setzt: Die staatlichen Vermittler werden erfolgsab-
hängig entlohnt und sehen sich privater Konkurrenz
gegenüber (Feist 1999).

1997 betrug der Anteil der Leistungsbezieher im
„Wisconsin Works“-Programm nur noch 30 Prozent
der Teilnehmer des AFDC-Programmes im Jahr
1993, was allgemein als Erfolg eingestuft wurde
(Feist 1999). Offene Fragen bleiben jedoch: Verbes-
sert oder verschlechtert sich die Zielgenauigkeit der
Transfers durch die Selbtselektion der Teilnehmer?
Wie geht die Gesellschaft mit unkooperativen Teil-
nehmern und mit Hilfebedürftigen um, die das Ende
des fünfjährigen Förderzeitraums erreicht haben?
Wie groß sind die Verdrängungseffekte des Pro-
gramms?

2.2.6 Ausgestaltungsmerkmale im Über-
blick

Der Ländervergleich zeigt, dass Teilnahmevoraus-
setzungen, Ausgestaltung und Flankierung der Pro-
gramme durchaus differieren. In der Regel werden
auch innerhalb der Länder unterschiedliche Pro-
gramme für verschiedene Gruppen aufgelegt. Eine
vergleichende Einschätzung ist nicht zuletzt deshalb
schwierig, da die institutionellen Rahmenbedingun-
gen Ð von denen die Wirksamkeit von Workfare be-
einflusst wird Ð im Ländervergleich differieren. Die
folgende Zusammenfassung beschränkt sich daher
auf die Ausgestaltungsmerkmale von Workfare.

Für die meisten der betrachteten Beispiele gilt, dass
Workfare erst nach einer gewissen Zeit der Arbeits-
losigkeit zum Tragen kommt bzw. nicht für Perso-
nen, die noch Zahlungen aus der Arbeitslosenversi-
cherung erhalten. Diese Differenzierung ist auch in-
nerhalb des oben skizzierten theoretischen Rah-
mens sinnvoll. Denn bei Personen mit kürzerer

426 ZAF 2 und 3/2005

Arbeitslosigkeitsdauer ist in vielen Fällen davon
auszugehen, dass es sich bei ihnen noch um eine
Phase der Sucharbeitslosigkeit handelt. Allerdings
wird in vielen Ländern hierbei nach dem Lebensal-
ter der Betroffenen differenziert: So werden Work-
fare-Maßnahmen in der Regel für Jüngere deutlich
früher eingesetzt als für ältere Personen.

Bei den Ausgestaltungsmerkmalen geht es vor allem
um die Dauer der Maßnahme, die Art des Beschäfti-
gungsverhältnisses und die Entlohnung. Was die
Dauer der Beschäftigungsprogramme angeht, so
wird in aller Regel auf zeitlich begrenzte Maßnah-
men gesetzt. Bei den dargestellten Programmen be-
wegt sich die Dauer zwischen 6 und 24 Monaten.
Der Vorteil relativ kurzer Maßnahmen liegt dabei
vor allem darin, dass die Lock-In-Effekte im Regel-
fall geringer ausfallen als bei langen Maßnahmen.
Diese wiederum stellen eine wesentlich wirksamere
Drohung dar, sich nicht im Transferbezug einzurich-
ten, sofern es sich bei den Teilnehmern um „freiwil-
lig“ Arbeitslose handelt.

Bei der Art des Beschäftigungsverhältnisses findet
sich häufig eine mehrstufige Ausgestaltung. In den
meisten Ländern gibt es gemeinnützige Beschäfti-
gung in staatlichen oder kommunalen Beschäfti-
gungsgesellschaften nur für solche Personen, die
aufgrund gravierender Hemmnisse nicht für eine re-
guläre Beschäftigung in Frage kommen. In „leichte-
ren“ Fällen wird auf subventionierte Beschäftigung
am ersten Arbeitsmarkt gesetzt, wobei allerdings im
Dunkeln bleibt, auf welche Art und Weise die Ar-
beitsplätze bei den privaten Arbeitgebern gewon-
nen werden. Bei den unterschiedlichen Arten von
Beschäftigungsverhältnissen dürfte zum einen im
Vordergrund stehen, dass sich nur durch einen Mix
überhaupt die benötigte Anzahl von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten überhaupt bereitstellen lässt.
Zum anderen erscheint es sinnvoll, die Personen so-
weit wie möglich nah am ersten Arbeitsmarkt einzu-
setzen, um möglichst viele Übergänge zu ermögli-
chen.

Die unterschiedlichen Formen des Beschäftigungs-
verhältnisses bringen es auch mit sich, dass eine
ganze Bandbreite von Vergütungsformen existiert:
Während Personen in öffentlichen Beschäftigungs-
gesellschaften in der Regel ausschließlich ihre
Transferleistungen erhalten, werden für Beschäf-
tigte in privaten Unternehmen Ð zumeist subventio-
nierte Ð Marktlohnsätze bezahlt. Letztere durch-
bricht das Grundprinzip von Workfare und zeigt da-
durch, dass empirisch Workfare zumeist nicht in ei-
ner „Reinform“, sondern als Kombination mit
anderen arbeitsmarktpolitischen Prinzipien aus dem
Kontext des „Förderns“ eingesetzt wird.
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Aber auch bei der strengen Form von Workfare
stellt sich die Frage, inwieweit zusätzlich zur Trans-
ferleistung an den Teilnehmer auch eine Mehrauf-
wandsentschädigung gezahlt werden sollte. Die
Höhe der Mehraufwandsentschädigung spiegelt da-
bei verschiedene Gesichtspunkte wider. Zum einen
sind mit der Aufnahme einer Tätigkeit in aller Regel
Kosten (z.B. für die Fahrt zum Arbeitsplatz) ver-
bunden. Zum anderen könnte es aus Motivations-
gründen sinnvoll sein, den Einsatz in einer befriste-
ten Arbeit in gewisser Weise zu honorieren. Den-
noch ergibt sich unter Anreizaspekten ein Zielkon-
flikt. Je höher die Mehraufwandsentschädigung
ausfällt, desto geringer ist für in Workfare-Maßnah-
men eingesetzte Personen der Anreiz, eine Beschäf-
tigung ausserhalb des Workfare-Sektors zu suchen.
Damit können gerade bei langen Maßnahmen
„Lock-in Effekte“ auftreten, wenn die Summe aus
Transferleistung und Mehraufwandsentschädigung
über den potenziell erzielbaren Marktlöhnen liegen
sollte (vgl. hierzu Cichorek et al. 2005). Anderer-
seits gibt es auch gute Gründe, die Mehraufwands-
entschädigung nicht zu niedrig anzusetzen. Denn
eine niedrige Mehraufwandsentschädigung erhöht
gerade bei groß angelegten Programmen die Gefahr
von Verdrängungseffekten, da der Einsatz von die-
ser Form von Arbeitskräften dann für die Träger be-
sonders günstig wird. Unabhängig von der Gewäh-
rung einer Mehraufwandsentschädigung gilt jedoch
bei der Ausgestaltung von Workfare-Programmen
zu beachten, dass eine „ungeförderte“ Tätigkeit in
der Privatwirtschaft gegenüber einer im Rahmen
von Workfare bereitgestellten Arbeitsgelegenheit fi-
nanziell attraktiv bleibt.

Insgesamt zeigt sich an den internationalen Beispie-
len, dass zwar Elemente von Workfare nahezu über-
all Bestandteil der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
sind. In den meisten Fällen Ð sogar in den angel-
sächsischen Ursprungsländern Ð taucht Workfare
aber nicht ausschließlich in Reinform auf, sondern
wird mit anderen arbeitsmarkpolitischen Program-
men, insbesondere solchen zur Qualifizierung, ge-
koppelt. Über die Wirksamkeit von Workfare als
solcher, und hier vor allem über die Wirksamkeit
der „Zwangskomponente“, ist noch nicht genug be-
kannt.

3 Wirkungen von Workfare: Eine ex
ante Evaluation

Im Folgenden wollen wir der Frage nachgehen, ob
eine Ausdehnung von Workfare über das bisher Be-
richtete hinaus einen substanziellen Beitrag zur Lö-
sung der Arbeitsmarktprobleme leisten könnte.
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Zentral hierfür sind zum einen die Arbeitsangebots-
effekte, die eine solche Regelung auslösen würde.
Diese werden auch davon beeinflusst, ob die Teil-
nahme an Workfare-Maßnahmen die Zufriedenheit
der Hilfebezieher verringert. Zum anderen ist zu
analysieren, ob sich insgesamt positive gesamtwirt-
schaftliche Arbeitsmarkteffekte ergeben, wenn
Workfare eingeführt wird. Bei den Analysen gehen
wir davon aus, dass Workfare für alle Hilfebezieher
ohne Ausnahme gilt und zusätzlich zur Transferleis-
tung höchstens mit einer Mehraufwandsentschädi-
gung vergütet wird.

3.1 Arbeitsangebot

Aus arbeitsangebotstheoretischer Sicht wirkt Work-
fare vor allem als eine Zeitstrafe für Hilfebezieher
(Feist 2000). Besley/Coate (1992) diskutieren den
Selektions- und den Humankapitalerhaltungseffekt
von Workfare-Programmen im Rahmen eines theo-
retischen Modells. Eine zentrale Annahme ist dabei,
dass jegliches Einkommen Nutzen stiften, Arbeit
(im Gegensatz zu Freizeit) jedoch nutzenmindernd
wirkt.

Zunächst modellieren sie den Selektionseffekt von
Workfare als Kostenminimierungsproblem unter der
Nebenbedingung einer effektiven Armutsbekämp-
fung, die hier in Form eines Mindesteinkommens
modelliert wird (Besley/Coate 1995 untersuchen
ebenfalls die Nebenbedingung eines zu erreichen-
den Mindestnutzens). Armutsbekämpfung ist der
Kostenminimierung in dieser Modellwelt damit vor-
geordnet; die hierdurch entstehende Zielhierarchie
ist Bestandteil der Annahmen des Modells. Die Au-
toren unterscheiden Ð im Gegensatz zu unserer obi-
gen Definition Ð zwei Gründe für Bedürftigkeit.

Erstens wird zwischen zwei Gruppen mit unter-
schiedlich hoher Produktivität (bei gleicher Freizeit-
präferenz) differenziert. Weniger produktive Indivi-
duen sind nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt
auf dem Markt zu verdienen. Bei vollkommener In-
formation ist die first-best-Lösung unter den getrof-
fenen Annahmen, dass den Produktiven keine Un-
terstützung angeboten wird, während die weniger
Produktiven einen Transfer erhalten, der zur Ar-
mutsbekämpfung gerade ausreichend ist, und für
den sie nicht arbeiten müssen. Bei asymmetrischen
Informationen muss der Staat hingegen auf die
Kompatibilität der Anreize achten Ð um die beiden
Typen von Individuen zu unterscheiden, kann der
Transfer mit einer Auflage versehen werden, die für
die Produktiven teurer ist als für die weniger Pro-
duktiven. Kostenminimierend ist im Ergebnis ent-
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weder ein Mischgleichgewicht oder ein Trenngleich-
gewicht. Im Mischgleichgewicht wird nicht zwischen
produktiveren und weniger produktiveren Arbeit-
nehmern unterschieden, sondern beide Gruppen er-
halten Ð ohne Arbeitsverpflichtung Ð einen Trans-
fer. Im Trenngleichgewicht wird zwischen beiden
Gruppen differenziert, indem der Erhalt eines
Transfers an eine Arbeitsverpflichtung gekoppelt
wird. Das Trenngleichgewicht ist umso vorteilhafter,
je höher der Bevölkerungsanteil der Produktiven
ist, und je höher die Produktivitätsunterschiede bei-
der Gruppen sind.

Zweitens wird zwischen zwei Gruppen mit unter-
schiedlich hoher Freizeitpräferenz, aber gleich hoher
Produktiviät, unterschieden. Bedürftigkeit folgt hier
aus einer höheren Freizeitpräferenz. In diesem Fall
gibt es bei unvollkommenen Informationen keinen
anreizverträglichen Transferplan, der nur von den
Bedürftigten angenommen wird Ð diese würde bei
einer Verpflichtung zur Arbeit lieber bei gleichzeitig
längerer Freizeit in Armut verbleiben, was mit der
Nebenbedingung der Armutsbekämpfung kollidiert.

Damit ergibt sich ein interessantes Paradoxon (Feist
2000): Wer ein mildes Urteil über die Gründe für
Armut fällt (geringere Produktivität), müsste mit
der Verpflichtung zur Arbeit eine strenge Politik der
Armutsbekämpfung vertreten. Wer ein hartes Urteil
über die Gründe für Armut fällt (höhere Freizeit-
präferenz), müsste mit Transferzahlungen, die nicht
an eine Arbeitsaufnahme gebunden sind, eine wei-
che Politik der Armutsbekämpfung verfolgen.

Die Autoren untersuchen weiterhin die Humankapi-
talerhaltungsfunktion von Workfare modelltheore-
tisch, wiederum für den Fall unterschiedlicher Pro-
duktivitäten. Jedoch hängt nun die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Individuum produktiv ist, von seiner
bisherigen Arbeitsleistung Ð gemessen als Arbeits-
leid Ð ab. Im Ergebnis ist für ein kostenminimieren-
des Programm entweder der Bezug eines vergleichs-
weise hohen Transfers an eine Arbeitsverpflichtung
zu knüpfen, oder aber ein geringerer Transfer ohne
Arbeitsverpflichtung zu vergeben. Die Vorteilhaftig-
keit der ersten Lösung steigt mit dem Anteil produk-
tiver Individuen und dem Produktivitätsunterschied.

Zusammenfassend ist damit festzuhalten: Das skiz-
zierte Arbeitsangebotsmodell arbeitet zwei Ursa-
chen von Bedürftigkeit heraus Ð geringe Produktivi-
tät und hohe Freizeitpräferenz. Workfare kann hier
vor allem bewirken, dass Personen mit hoher Pro-
duktivität eine Arbeit aufnehmen. Eine der zugrun-
deliegenden Annahmen des Modells ist dabei (wie
in mikroökonomischen Modellen des Arbeitsange-
bots üblich), dass Einkommen und Freizeit Nutzen
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stiften, während aus Arbeitszeit Disnutzen resul-
tiert. Ist diese Annahme jedoch realistisch? Der
Frage, inwieweit Arbeitslosigkeit anscheinend „frei-
willig“ und nutzenmaximierend gewählt wird, wird
im Folgenden in Abschnitt 3.2 nachgegangen, indem
die Lebenzufriedenheit von Sozialhilfeempfängern
im Rahmen einer multivariaten Analyse mit der von
Niedrigeinkommensbeziehern verglichen wird. Da-
bei handelt es sich bei dem vorgestellen Modell um
eine Partialanalyse des Arbeitsmarktes, die Interes-
sen von Transferempfängern und Steuerzahlern
werden nicht gegeneinander abgewogen (Homburg
2003). Gesamtwirtschaftliche Effekte von Workfare
werden in Abschnitt 3.3 ausführlich diskutiert.

3.2 Lebenszufriedenheit von Hilfe-
beziehern

Bedürftigkeit wird im Sozialstaat anhand der Höhe
des verfügbaren individuellen Einkommens defi-
niert. Unter weitergehenden Wohlfahrtsgesichts-
punkten ist jedoch neben der Höhe des Einkommen
auch die Höhe des individuellen Nutzens entschei-
dend. Nun tritt beim Versuch der Messung von Nut-
zen das Problem einer objektiven Messung und inter-
personalen Vergleichbarkeit auf. Auch Ökonomen
interpretieren jedoch subjektiv empfundene Lebens-
zufriedenheit zunehmend als ein erweitertes Nutzen-
konzept, das empirisch auswertbar ist (Frey/Stutzer
2000). Ein wichtiges Ergebnis der Zufriedenheitsfor-
schung ist dabei, dass der Erwerbsstatus für die Le-
benszufriedenheit von Menschen einen zentralen
Stellenwert hat. Er beeinflusst sowohl die Höhe des
individuellen Einkommens als auch den sozialen Sta-
tus und das Selbstwertgefühl (Junankar 1991). Empi-
risch wird dies durch eine Anzahl von Studien belegt
(s. für Deutschland Winkelmann/Winkelmann 1995,
Gerlach/Stephan 2001). Layard (2004) stellt daher
die These auf, dass die Lebenszufriedenheit einer
Person stärker dadurch beeinflusst wird, ob sie Ar-
beit hat, als durch die Art des Arbeitsplatzes. Seine
Schlussfolgerung ist, dass der Staat für jeden Arbeits-
losen innerhalb eines Jahres einen Arbeitsplatz be-
reitstellen sollte, dessen Annahme für die Arbeitslo-
sen dann aber auch verpflichtend ist.

Im Kontext von Workfare ist die Frage, der wir im
Folgenden nachgehen wollen: Wie unterscheidet
sich die Lebenszufriedenheit von Sozialhilfeempfän-
gern Ð potenziellen Workfare-Kandidaten Ð von
denen vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Niedrig-
einkommensbezieher? Natürlich ist der Bezug eines
Niedrigeinkommens für eine mehr oder minder
selbst gewählte Tätigkeit noch immer etwas anderes
als die Zuweisung auf einen Arbeitsplatz mit einem
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Niedrigeinkommen. Die Ergebnisse unserer Unter-
suchung können daher lediglich als Hinweis darauf
gewertet werden, ob Arbeit im Segment der Perso-
nen mit geringem Einkommenspotenzial Ð unab-
hängig vom Verdienst Ð nicht nur Disnutzen stiftet,
sondern zur Lebenszufriedenheit beitragen könnte.

3.2.1 Daten und Methode

Die empirische Analyse basiert auf den Wellen 2002
und 2003 des Sozio-ökonomischen Panels. Das
Sozio-ökonomische Panel ist eine repräsentative
Längsschnittbefragung, die seit 1984 in West-
deutschland jährlich wiederholt wird, und die seit
dem Jahr 1990 auch die neuen Länder umfasst. Le-
benszufriedenheit wird um Sozio-ökonomischen Pa-
nel durch die Frage erfasst: „Wie zufrieden sind Sie
gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?“. Die
Antwort wird auf einer Skala von 0 bis 10 gegeben,
mit 0 = „ganz und gar unzufrieden“ und 10 = „ganz
und gar zufrieden“. Die Beschränkung auf die der-
zeit letzten verfügbaren beiden Wellen erfolgt, da
wir vor allem an möglichst aktuellen Ergebnissen in-
teressiert sind.

Die den Analysen zugrunde liegende Stichprobe ist
auf Personen der Altersgruppe 18 bis 65 begrenzt,
die a) vollzeitbeschäftigt einen Niedriglohn bezie-
hen oder aber b) vollzeitbeschäftigt, nichterwerbstä-
tig oder arbeitslos sind und in einem Haushalt leben,
der Sozialhilfe empfängt. Im Mittelpunkt unseres
Interesses stehen zwar an sich Bezieher des Arbeits-
losengeld II, allerdings liegen für diesen Personen-
kreis gegenwärtig noch keine SOEP-Daten vor, so
dass wir als Hilfskonstrukt auf Sozialhilfeempfänger
als Teilgruppe der Arbeitslosengeld II-Bezieher zu-
rückgreifen. Zum Niedriglohnsektor zählen wir alle
vollzeiterwerbstätigen Individuen, die weniger als
zwei Drittel des Medians des Bruttomonatsverdiens-
tes bezogen (diese Grenze liegt bei 1667 Euro). Da
Workfare auf Vollzeitbeschäftigung zielt, werden
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, die sich
in einer Ausbildung befinden, Elternzeit nehmen, in
Teilzeit bzw. geringfügig erwerbstätig sind oder in
einer Werkstatt für Behinderte arbeiten, nicht be-
rücksichtigt. Zudem gehen nur diejenigen Personen
in die Auswertung ein, bei denen Informationen für
alle verwendeten erklärenden Variablen vorliegen.

Ein offensichtliches Problem der statistischen Aus-
wertung ist, dass es sich bei der erhobenen Informa-
tion um einen subjektiven Indikator der Lebenszu-
friedenheit handelt (Easterlin 1974). Dies wirft das
Problem erstens der interpersonalen und zweitens
der intertemporalen Vergleichbarkeit auf. Interper-
sonale Vergleichbarkeit würde erfordern, dass sich
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Lebenszufriedenheit objektiv auf einer kardinalen
Skala messen lässt. Intertemporale Vergleichbarkeit
erfordert hingegen lediglich individuelle Stabilität
der Präferenzen und des Bewertungsmaßstabes. Es
wäre daher an sich sinnvoll, neben dem Niveau der
Lebenszufriedenheit auch deren Veränderung in-
folge von Wechseln zwischen Sozialhilfe und dem
Niedriglohnbereich zu analysieren. Da jedoch von
Jahr zu Jahr im Sozio-ökonomischen Panel sehr we-
nig Wechsel in und aus Sozialhilfe zu beobachten
sind, weisen wir die Ergebnisse für Wechsler im Fol-
genden nicht aus.

Unterschiede in der mittleren Lebenszufriedenheit
nach Erwerbsstatus können wesentlich durch an-
dere Einflussfaktoren bedingt sein Ð so könnte der
negative Effekt von Arbeitslosigkeit z.B. auf ein ge-
ringeres Einkommen oder auf eine schlechtere Ge-
sundheit zurückzuführen sein. Um für den Einfluss
entsprechender Variablen zu kontrollieren, haben
sich in Zufriedenheitsanalysen Ordered-Probit-
Schätzungen Ð mit der ordinal gemessenen Lebens-
zufriedenheit als abhängiger Variable Ð als adäqua-
tes Verfahren etabliert (Winkelmann/Winkelmann
1995). Zum Teil werden jedoch auch die Ergebnisse
von Ordinary Least Squares (OLS) Schätzungen
ausgewiesen (Di Tella et al. 2001). Diese Schätzun-
gen unterscheiden sich meist in Hinsicht auf Vorzei-
chen und Signifikanz nicht von denen der Ordered-
Probit-Schätzungen. Sie haben zudem den Vorteil,
dass sich die geschätzten Koeffizienten direkt als
marginale Effekte interpretieren lassen, während
die marginalen Effekte in Ordered-Probit-Modellen
auch immer von der Zusammensetzung der unter-
suchten Stichprobe abhängen.

Wir weisen im Folgenden entsprechend sowohl die
Ergebnisse einer Ordered-Probit-Schätzung als auch
einer OLS-Regression mit robuster Varianzschät-
zung aus (bei der robusten Varianzschätzung wird
die Annahme unabhängiger Störgrößen lediglich für
unterschiedliche Personen aufrechterhalten, die
Störgrößen unterschiedlicher Beobachtungen der-
selben Personen dürfen über die Wellen korreliert
sein). Als Kontrollvariablen ziehen wir heran: Haus-
haltsnettoeinkommen, Haushaltsnettoeinkommen
pro Haushaltsmitglied, Geschlecht, Nationalität, Al-
ter (quadratisch), Jahre schulischer und beruflicher
Ausbildung, Zusammenleben mit einem Partner,
Kinder unter 16 Jahren im Haushalt, Grad der Er-
werbsminderung, Zufriedenheit mit der Gesundheit,
Leben in Ost- bzw. Westdeutschland, Erhebungs-
jahr. Es sei angemerkt, dass sich die Ergebnisse der
Analyse qualitativ und von den Größenordnungen
der Koeffizienten her nicht ändern, wenn wir den
Regressionsanalysen ein Matching-Verfahren zur
Auswahl einer „vergleichbaren“ Kontrollgruppe von
Niedriglohnempfängern vorschalten.
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Abschließend ist noch zu betonen, dass wir in dem
untersuchten Kontext keine Kausalitäten aufdecken
können, sondern lediglich Strukturen in den Daten
aufdecken.

3.2.2 Ergebnisse

Deskriptive Statistiken der ausgewerteten Stichprobe
finden sich in Tabelle 1. Der Mittelwert der allgemei-
nen Lebenszufriedenheit beträgt sowohl bei Niedrig-
lohnbeziehern als auch bei vollzeitbeschäftigten So-
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zialhilfeempfängern (bei denen die Fallzahl allerdings
sehr gering ist) 6,7. Bei nichterwerbstätig bzw. arbeits-
losen Sozialhilfeempfängern liegt die durchschnittli-
che allgemeine Lebenszufriedenheit hingegen deut-
lich niedriger Ð bei 5,6 bzw. 5,3. Zum Vergleich (nicht
in der Tabelle ausgewiesen): Die durchschnittliche
Lebenszufriedenheit von Vollzeitbeschäftigten, die
nicht im Niedriglohnsegment arbeiten beträgt im sel-
ben Zeitraum 7,1. Die Lebenszufrieden von Nichter-
werbstätigen bzw. Arbeitslosen, die keine Sozialhilfe
beziehen, erreicht im Mittel 6,7 bzw. 5,7.
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Auch bei den Kontrollvariablen finden sich jedoch
deutliche Unterschiede: Das Haushaltsnettoeinkom-
men wie auch das Haushaltsnettoeinkommen pro
Kopf sind bei den Niedrigeinkommensbeziehern
deutlich höher als bei allen Gruppen von Sozialhil-
feempfängern Ð wobei die vollzeitbeschäftigten un-
ter diesen vergleichsweise am besten gestellt sind.
Der Frauenanteil unter den Niedriglohnbeziehern
beträgt 52 Prozent; er fällt bei den arbeitslosen Sozi-
alhilfeempfängern mit 62 Prozent und bei den nicht-
erwerbstätigen Sozialhilfeempfängern mit 56 Pro-
zent noch höher aus. Auch Ausländer sind unter den
Sozialhilfebeziehern überrepräsentiert. Niedriglohn-
empfänger weisen im Durchschnitt um mehr als ein
Jahr längere Zeiten schulischer und beruflicher Aus-
bildung aus als Sozialhilfebedürftige. Mit einem
Partner leben zwei Drittel der Niedriglohnempfän-
ger sowie der vollzeitbeschäftigten Sozialhilfeemp-
fänger zusammen Ð hingegen nur die Hälfte der
nichterwerbstätigen und arbeitslosen Sozialhilfebe-
zieher. Die Zufriedenheit mit der Gesundheit ist bei
den beiden erstgenannten Gruppen weiterhin etwas
höher als bei den beiden letztgenannten Gruppen,
wobei insbesondere bei den nichterwerbstätigen So-
zialhilfeempfängern der durchschnittliche Grad der
Erwerbsminderung mit 17 Prozent relativ hoch aus-
fällt. Schließlich leben 57 Prozent der Niedriglohn-
bezieher in Ostdeutschland, was hingegen nur für 16
Prozent der nichterwerbstätigen Sozialhilfebezieher,
aber wiederum für 41 Prozent der arbeitslosen So-
zialhilfeempfänger gilt.

Sind die Unterschiede in der mittleren Lebenszu-
friedenheit eventuell durch die genannten Unter-
schiede in der Zusammensetzung der Stichproben
von Niedriglohnbeziehern und Sozialhilfeempfän-
gern bedingt? Diese Frage beantwortet Tabelle 2.
Die Ergebnisse der OLS- und der Ordered-Probit-
Schätzung unterscheiden sich in Bezug auf Vorzei-
chen und Signifikanz der geschätzten Koeffizienten
kaum. Die Ergebnisse der OLS-Schätzung (bei der
die Größe der Koeffizienten direkt interpretierbar
ist) weisen darauf hin, dass die geringere allgemeine
Lebenszufriedenheit nichterwerbstätiger und ar-
beitsloser Sozialhilfeempfänger nur zu einem klei-
nen Anteil durch ihr geringeres Haushaltseinkom-
men und ihre persönlichen Charakteristika erklärt
werden kann. Beide Gruppen sind hochsignifikant
um 0,9 bzw. 1,2 Punkte auf der Zufriedenheitskala
weniger zufrieden mit ihrem Leben als vollzeitbe-
schäftigte Niedriglohnempfänger und Sozialhilfe-
bezieher.

Dieser zentrale Befund unserer empirischen Ana-
lyse stützt die These von Layard (2004), dass die Le-
benszufriedenheit einer Person stärker dadurch be-
einflusst wird, ob sie Arbeit hat, als durch die Art
der Arbeit, die sie ausübt.
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Abschließend seien einige weitere Ergebnisse zu
den Effekten der Kontrollvariablen auf die Lebens-
zufriedenheit kurz skizziert: Mit dem Haushaltsnet-
toeinkommen steigt die Lebenszufriedenheit hoch-
signifikant an; der Gesamtbetrag, der dem Haushalt
zur Verfügung steht, ist dabei „wichtiger“ als das
Pro-Kopf-Betrag. Allerdings ist der Effekt nicht
sehr stark Ð steigt das Haushaltsnettoeinkommen
um 1000 Euro, so steigt die Lebenszufriedenheit in
den OLS-Schätzungen um 0,1 an. Geschlecht und
Nationalität scheinen keinen starken Einfluß auf die
Zufriedenheit zu haben; mit dem Alter verläuft die
Zufriedenheit u-förmig. Deutlich glücklicher sind
weiterhin Personen, die mit einem Partner zusam-
menleben. Den stärksten Einfluß auf die Lebenszu-
friedenheit hat die Zufriedenheit mit der Gesund-
heit. Schließlich sind Personen, die in Ostdeutsch-
land leben, wesentlich unzufriedener.

Festzuhalten ist als zentrales Ergebnis unserer empi-
rischen Auswertung: Sozialhilfeempfänger sind mit
ihrem Leben deutlich unzufriedener als alle anderen
Arbeitsmarktgruppen. Insbesondere gilt dies auch
im Vergleich zu vollzeitbeschäftigten Niedriglohn-
empfängern und nach Kontrolle für diverse indivi-
duelle Merkmale, u.a. Haushaltseinkommen und
Gesundheitsstatus.

Dies muss noch nicht bedeuten, dass Workfare tat-
sächlich die Wohlfahrt erhöhen würde. Fraglich ist
erstens, inwieweit für uns unbeobachtbare Hetero-
genitäten zwischen beiden Gruppen (z.B. Motiva-
tion und Eigeninitiative) für das Ergebnis ausschlag-
gebend sind Ð aufgrund der geringen Wechselzahlen
im SOEP in und aus Sozialhilfe konnten wir in den
Auswertungen für unbeobachtbare Heterogenität
nicht kontrollieren. Zudem ist nicht sicher, ob eine
Tätigkeit in Workfare dieselben Effekte auf Selbst-
wertgefühl und Prestige hat wie eine „richtige“ Ar-
beit Ð und sei es im Niedriglohnsektor. Schließlich
ist davon auszugehen, dass es eine hohe Heterogeni-
tät der Bevölkerung bei der „Wertschätzung“ von
Arbeit gibt. Es widerspricht der Lebenserfahrung,
dass Menschen generell bereit sind, ohne Lohn zu
arbeiten oder sogar noch etwas für die Arbeit zu
bezahlen. Eine mögliche Erklärung wäre, dass das
Arbeitsleid der ersten Arbeitsstunde negativ ist, ein
Arbeitsplatz an sich also einen Wert hat, das Ar-
beitsleid dann aber mit steigender Arbeitszeit zu-
nimmt.1 Aber auch Reziprozitätserwägungen Ð für
Arbeit sollte eine Gegenleistung des Arbeitgebers
erbracht werden Ð mögen eine Rolle spielen.

Letztlich werten wir die Ergebnisse als Hinweis da-
rauf, dass Workfare bei den Betroffenen nicht unbe-

1 Wir danken einem der anonymen Gutachter für diesen Hinweis.
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dingt zum Verlust von Selbstbestimmung und Frei-
zeit führen muss, sondern auch zu einer Steigerung
der Lebenszufriedenheit beitragen könnte. Mögli-
cherweise ist damit eine zentrale Voraussetzung da-
für, dass Workfare die intendierten Screening- und
Abschreckungswirkungen bei „freiwilliger“ Arbeits-
losigkeit entfalten kann, nicht erfüllt. Diesem As-
pekt von Workfare sollte im Rahmen der Evalua-
tion von Arbeitsgelegenheiten näher nachgegangen
werden.

Bisher wurden mögliche Auswirkungen von Work-
fare auf individueller Ebene diskutiert. Jedoch ist im
Rahmen einer ex-ante Evaluation auch zu berück-
sichtigen, dass die Einführung von Workfare für
eine signifikante Anzahl erwerbsfähiger Hilfebe-
dürftiger Effekte auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
haben wird.

3.3 Arbeitsmarktausgleich

Der hier unterstellte Fall einer „Workfare“ für alle
impliziert, dass Ð ausgehend von der neuen Rechts-
lage des SGB II Ð für jede erwerbsfähige Person, die
kein Arbeitslosengeld I (mehr) bezieht und auf eine
staatliche Transferleistung (Arbeitslosengeld II) an-
gewiesen ist, eine Beschäftigungsmöglichkeit bereit-
zustellen wäre. Von daher würde es durch eine breit
angelegte Workfare keine Langzeitarbeitslosen
mehr geben, die nicht irgendeiner Beschäftigung
nachgehen (müssen). Wie dies in der Arbeitsmarkt-
statistik zu würdigen wäre, ist für die folgenden Be-
trachtungen sekundär. Denn es macht für die Beur-
teilung keinen Unterschied, ob Personen in Work-
fare als Arbeitslose in Maßnahmen gezählt würden
oder auch als nicht regulär Beschäftigte. Entschei-
dend ist vielmehr, ob sich durch Workfare die Ar-
beitslosigkeit insgesamt verringern lässt und/oder
sich die reguläre Beschäftigung insgesamt erhöht.

Mit Blick auf die Wirkungen einer breit angelegten
Workfare auf den Arbeitsmarktausgleich werden im
Folgenden vier Argumente geprüft. Zu einer Ver-
besserung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarkt-
situation durch Workfare käme es: (1) je mehr eine
erfolgreiche Aktivierung von Langzeitarbeitslosen
gelänge und dadurch auch eine Verbesserung des
Matchingprozesses auf dem Arbeitsmarkt; (2) je
mehr aktivierte Langzeitarbeitslose (auch zu Lasten
bisher nicht erwerbstätiger Arbeitssuchender) durch
die Betriebe eingestellt würden und es durch Work-
fare zu einer „Bereinigung“ des Arbeitslosenbestan-
des käme; (3) je mehr durch Workfare Impulse für
die Nachfrage regulärer Beschäftigung gesetzt wer-
den können und je weniger dadurch reguläre Be-
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schäftigung verdrängt würde und (4) je mehr durch
Workfare Kosteneinsparungen für die öffentliche
Hand realisiert werden könnten.

Jedoch gibt es angesichts des mit einer Workfare für
alle verbundenen neuerlichen Paradigmenwechsels
in der Arbeitsmarktpolitik und des dabei zu berück-
sichtigenden neuen Rechtsstandes des SGB II für
die hier zu diskutierenden Fragen noch keine soli-
den, verwertbaren empirischen Befunde. Deshalb
werden Plausibilitätsüberlegungen auf der Basis ar-
beitsökonomischer Erkenntnisse angestellt.

3.3.1 Verbesserung des Matchingprozes-
ses durch Aktivierung

Der Workfare-Ansatz setzt Ð wie im Abschnitt 2
ausführlich dargelegt Ð auf eine sehr weitgehende
Aktivierung erwerbsfähiger Hilfeempfänger. Die
Transferleistung wird durch die daran gekoppelte
Verpflichtung zur Arbeit zu einer Vergütung, die mit
dem (Vollzeit-)Marktlohn bei Aufnahme einer regu-
lären Tätigkeit konkurriert. Transferleistungsemp-
fänger müssen auf frei verfügbare Zeit (bzw. Haus-
haltsproduktion oder Schwarzarbeit) verzichten,
weil von ihnen eine Beschäftigung im öffentlichen
Sektor verlangt wird. Insbesondere „unechte“ Ar-
beitslose, also Personen mit hoher Präferenz für
Freizeit, würden aktiv, weil sie sofort eine reguläre
Beschäftigung annehmen dürften, die ihnen bessere
Einkommensaussichten bietet. Da durch Workfare
der Freizeitnutzen wegfällt, verringert sich der Ab-
stand zwischen dem Gesamtnutzen bei Bezug des
Marktlohn einerseits und der Transferleistung ande-
rerseits. Aus arbeitsangebotstheoretischen Überle-
gungen heraus gilt dies umso stärker, je mehr die im
Rahmen von Workfare auszuübende Tätigkeit einer
Vollzeitbeschäftigung entspricht.

Die idealtypischen Voraussetzungen für die Wirk-
samkeit von Workfare liegen damit auf der Hand
(vgl. Breyer 2002): Bei gleichem Einkommen ziehen
es die meisten Menschen vor, nicht zu arbeiten. Der
Transferbezug ist nicht an die Arbeitsbereitschaft
des Empfängers geknüpft und entfällt bereits beim
ersten Euro Hinzuverdienst. Schließlich unterstellt
der Ansatz so etwas wie „freiwillige“ Arbeitslosig-
keit: Wenn die Transferleistungsbezieher nur arbei-
ten wollten, würden sie eine Beschäftigung finden.
Keine der genannten Voraussetzungen ist uneinge-
schränkt gegeben. So könnte Ð wie bereits im Ab-
schnitt 3.2 problematisiert Ð der für die Wirksam-
keit von Workfare zentrale Freizeitnutzen der
Transferleistung lediglich ein fiktiver sein, weil er
die Zufriedenheit der Betroffenen nicht nur nicht
erhöht, sondern im Vergleich zu Beschäftigten ge-
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rade auch bei intrinsischer Arbeitsmotivation sogar
senkt. Zudem müssen sich die Empfänger von
Transferleistungen bekanntermaßen auf dem Ar-
beitsmarkt verfügbar halten. Insbesondere Bezieher
von Arbeitslosengeld II sind im Rahmen des Fall-
managements zur Mitwirkung verpflichtet. Außer-
dem ist für sie jede Beschäftigung zumutbar und
auch ein Hinzuverdienen ist Ð in allerdings engen
Grenzen Ð möglich. Darüber hinaus ist angesichts
des eklatanten Missverhältnisses von Unterbeschäf-
tigung einerseits und Vakanzen andererseits der
größte Teil der Massenarbeitslosigkeit hier zu Lande
nicht freiwilliger Natur (vgl. Abbildung 1).

Von daher stehen die grundlegenden Prämissen für
die Wirksamkeit einer breit angelegten Workfare in
Frage. Dazu kommt, dass ausgehend von den vorlie-
genden Befunden zu den Brutto- und Nettoeinglie-
derungsquoten vergleichbarer Instrumente (wie z.B.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) die Übergangs-
wahrscheinlichkeiten von Workfare zum regulären
Arbeitsmarkt eher gering sein dürften (vgl. hierzu
auch Abschnitt 2.2). Wenn eine Verdrängung regu-
lärer Beschäftigung vermieden werden soll (siehe
hierzu weiter unten) und damit im Rahmen von
Workfare eher marktferne Tätigkeiten ausgeübt
werden müssen, ist es unwahrscheinlich, dass da-
durch marktgängige Qualifikationen erworben wer-
den können. Dieses Argument gilt besonders für
eine breit angelegte Workfare mit zunächst einmal
unbefristeter Beschäftigungsdauer für die einzube-
ziehenden Empfänger von Transferleistungen. In ei-
nem solchen Fall könnten massive Lock-in-Effekte
auftreten, weil eigene Initiativen unterbleiben (kön-
nen). Anders als gewünscht würde die Suchintensi-
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tät der Workfare-Teilnehmer zumindest bei unfrei-
willig Arbeitslosen nicht wesentlich erhöht (vgl.
hierzu auch Fredriksson/Holmlund 2005). Außer-
dem würde die häufig anzutreffende Stigmatisierung
des hier in Betracht zu ziehenden Personenkreises
als leistungsschwach durch Workfare nicht aufgeho-
ben, sondern gerade auch durch den Zwangscharak-
ter eher verstärkt.

Auch wenn es gewichtige Argumente gegen die
Wirksamkeit von Workfare als ein all umfassendes
Aktivierungsinstrument gibt, dürfte dadurch die
Suchintensität von Hilfeempfängern (insbesondere
den eher „freiwillig“ Arbeitslosen) im Ganzen zu-
nehmen. Gesamtwirtschaftlich bedeutet dies, dass
wenn von möglichen Lohnreaktionen (vgl. hierzu
Abschnitt 3.3.3) zunächst einmal abgesehen wird,
zumindest Chancen auf eine zügigere Besetzung of-
fener Stellen bestehen. Berücksichtigt man die Tat-
sache, dass es sich bei den meisten Workfare-Be-
schäftigten um wettbewerbsschwächere Arbeitneh-
mer handeln dürfte, kämen mit Blick auf eine Ver-
kürzung der Laufzeiten von Vakanzen vor allem
solche Stellen in Frage, die aus Arbeitnehmersicht
weniger attraktiv sind, z.B. wegen schlechter Bezah-
lung oder auch ungünstiger Arbeitszeiten. Die für
die Administration des Arbeitslosengeldes II ver-
antwortlichen Arbeitsgemeinschaften wie auch op-
tierende Kommunen könnten, um diesen Effekt für
sich nutzbar zu machen, weniger attraktive Stellen
vorzugsweise akquirieren und sich auch mit Hilfe
von Workfare-Elementen auf deren Besetzung spe-
zialisieren. Damit würden sie einen Beitrag zum
besseren Arbeitsmarktausgleich in einem schwieri-
gen Teilsegment leisten. So könnte es gelingen,
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durch „aktivierte Bewerber“ betriebliche Aktivitäts-
hemmnisse aufgrund von Besetzungsproblemen zu
verringern oder auch das deshalb erforderliche
Überstundenvolumen zu reduzieren. Beides ginge
mit einem positiven Effekt auf das Niveau von ge-
samtwirtschaftlicher Beschäftigung und Arbeitslo-
sigkeit einher.

3.3.2 Verdrängung der Stillen Reserve
und „Bereinigung“ des Arbeitslosen-
bestandes

Neben einer Verbesserung des Matchingprozesses
gibt es zwei weitere Argumente, die Ð selbst wenn
die reguläre Beschäftigung unverändert bliebe Ð für
eine Verringerung der Arbeitslosigkeit durch eine
breit angelegte Workfare sprächen. Das eine Argu-
ment geht davon aus, dass durch Workfare akti-
vierte Personen eine größere Chance bekämen, im
Fluktuationsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt zum
Zuge zu kommen. Das Arbeitsmarktgeschehen ist
durch beträchtliche Bewegungen gekennzeichnet.
So standen dem durchschnittlichen Bestand an so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutsch-
land im Jahr 2003 von 27,05 Mio. immerhin 6,76 Mio.
neu aufgenommene Beschäftigungsverhältnisse (Ein-
stellungsquote von 25%) gegenüber. Was eine stär-
kere Nutzbarmachung des Fluktuationsgeschehens
für aktivierte Arbeitslose angeht, ist zwar weniger
daran zu denken, dass sich Workfare-Beschäftigte
im Wettbewerb gegen Stellenwechsler durchsetzen
könnten. Jedoch liegt eine zumindest teilweise Sub-
stitution von bisher nicht erwerbstätigen Arbeitsu-
chenden (insbesondere aus der Stillen Reserve)
durchaus im Bereich des Möglichen.

Von noch größerer Bedeutung erscheint aber das
andere Argument. Denn für die bereits erwähnten
und hier besonders interessierenden „unechten“ Ar-
beitslosen gibt es nicht nur die Option, in Folge ei-
ner breit angelegten Workfare nach einer besser be-
zahlten oder attraktiveren Beschäftigung zu suchen,
sondern eventuell ganz auf die Transferleistung zu
verzichten. Zu einer solchen „Bestandsbereinigung“
würde es dann um so eher kommen, je geringer die
Erwerbsneigung der betreffenden Personen ist und
je mehr sie über andere Einkommen (z.B. durch Fa-
milie oder Partner oder auch durch Schwarzarbeit)
verfügen. Es ergäben sich fiskalische Vorteile, weil
durch weniger Empfänger von Transferleistungen
entweder Steuern gesenkt werden können, die Mit-
tel für andere Ausgaben frei würden oder die wirk-
lich Hilfebedürftigen höhere Transferzahlungen in
Anspruch nehmen könnten (vgl. Homburg 2002).

Dass Aktivierung in Richtung einer Bestandsberei-
nigung Arbeitsmarkteffekte nach sich ziehen kann,
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zeigte die Arbeitsmarktentwicklung im Jahre 2003,
als bei schwachem Wirtschaftswachstum und gerin-
gem Beschäftigungsanstieg die Arbeitslosigkeit we-
niger stark zugenommen hat als dies ohne aktivie-
rende Elemente zu erwarten gewesen wäre. Das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
schätzt diesen Aktivierungseffekt für 2003 auf im-
merhin 100000 bis 150000 Personen (vgl. Bach et al.
2004).

Eine noch beachtlichere Größe könnte aus den Sta-
tistiken „verschwinden“, wenn durch eine breit an-
gelegte Workfare ein rigoroser Aktivierungsansatz
gefahren würde. Black et al. (2003) zeigen in einer
experimentellen Studie für die USA, dass bereits die
Ankündigung aktivierender Maßnahmen dazu
führt, dass Personen vermehrt aus dem Hilfebezug
ausscheiden. Dass dieser Effekt auch in Deutsch-
land durchaus beträchtlich sein könnte, zeigt das
oben beschriebene Leipziger Beispiel (vgl. Feist/
Schöb 2000). Seriöse Schätzungen für eine bundes-
weit flächendeckende Einführung von Workfare be-
laufen sich auf bis zu 10% der Hilfeempfänger, die
durch eine konsequente Workfare aus dem Register
verschwinden könnten (vgl. Schöb/Weimann 2004).
Ausgehend von den momentan knapp 3 Mio. Emp-
fängern von Arbeitslosengeld II unter den regist-
rierten Arbeitslosen wären dies immerhin bis zu
300000 Personen. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass Arbeitslose, die wegen mangelnder Suchinten-
sität aus der Statistik fallen, irgendwann auch wie-
der auftauchen und sich dann mit den neuen Kondi-
tionen arrangieren könnten. Zudem ist nicht auszu-
schließen, dass Erwerbslose, die bisher dem Arbeits-
markt eher fern standen, durch Workfare attrahiert
würden. Dies ist um so mehr zu erwarten, je mehr
es sich bei den Tätigkeiten um sinnvolle soziale
Dienstleistungen handelt, die zum Aufbau bzw. zum
Erhalt des individuellen Humankapitals beitragen.
Die Aktivierung von Erwerbslosen durch Workfare
könnte sich dann zumindest teilweise als ein „Zug-
Faktor“ für die Meldebereitschaft von Arbeitslosen
erweisen, was man in Bezug auf die Aussagefähig-
keit der Arbeitsmarktstatistik als durchaus wün-
schenswert erachten kann.

Insgesamt ist aber wohl durch eine breit angelegte
Workfare eher von einem „Schwund“ der registrier-
ten Arbeitslosen auszugehen. Eine Bereinigung der
Statistik um die „freiwillig“ Arbeitslosen hätte auch
den gesellschaftspolitischen Vorteil, dass die Zah-
lung von Transferleistungen bei den Steuer- und
Beitragszahlern eine höhere Akzeptanz erfahren
würde, weil sie lediglich von Personen mit einem
echten Beschäftigungsproblem, also den unfreiwillig
Arbeitslosen, bezogen würde.
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3.3.3 Impulse für die Nachfrage nach
regulärer Beschäftigung und
Vermeidung von Verdrängung

Eine erfolgreiche Aktivierung durch Workfare er-
höht Ð wie bereits erwähnt Ð den Angebotsdruck
und damit die Konzessionsbereitschaft der Arbeits-
losen insgesamt. Auf dem Arbeitsmarkt würde sich
aber dadurch nur dann ein Zusatzeffekt einstellen,
wenn dem zusätzlichen effektiven Arbeitskräftean-
gebot eine zusätzliche und passende Arbeitskräfte-
nachfrage gegenüberstehen würde. Zu denken wäre
dabei insbesondere an Tätigkeiten mit geringem
Stundenlohn oder geringem Monatslohn wie Mini-
Jobs und Midi-Jobs.

Empirisch versuchen Bonin et al. (2002) auf Basis
von Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP)
die Auswirkungen einer Senkung des Leistungsbe-
zugs durch Workfare auf das Erwerbsverhalten vor-
herzusagen. Durch Workfare lassen sich Ð so ihr
Resultat Ð bei unverändertem Niveau der sozialen
Mindestsicherung deutlich positive Beschäftigungs-
effekte (im Sinne einer Steigerung des effektiven
Arbeitskräfteangebotes) erzielen. Auch nach einer
Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung sind bereits heute nicht wenige Ar-
beitslose bereit, Einkommenseinbußen für eine Be-
schäftigungsmöglichkeit in Kauf zu nehmen (vgl.
Brixy/Christensen 2002). Danach würden gut 60%
der befragten Arbeitslosen Lohnabschläge zumin-
dest vorübergehend akzeptieren, mehr als 40%
würden sogar für einen Lohn in Höhe der Arbeitslo-
senunterstützung arbeiten. Über die Richtung des
Effekts einer breit angelegten Workfare auf der
Mikroebene dürften deshalb keine Zweifel beste-
hen. Voraussetzung für die Realisierung eines da-
rauf basierenden Arbeitsmarkteffektes infolge des
höheren Angebotsdrucks ist es jedoch, dass es zum
einen weder einen regionalen noch einen qualifika-
torischen Mismatch gibt und zum anderen, dass
Lohnanpassungsprozesse stattfinden (können).

Mismatch könnte in Folge höheren Angebotsdrucks
deshalb entstehen, weil die regionale Mobilität ge-
rade des hier interessierenden Personenkreises
wettbewerbsschwächerer Arbeitnehmer eher nied-
rig ist. So zeigen verschiedene Untersuchungen, dass
Geringqualifizierte weniger regional mobil sind als
Höherqualifizierte (vgl. Haas 2000, Brücker/Trübs-
wetter 2004). Probleme des Ausgleichs von Qualifi-
kationsnachfrage und Qualifikationsangebot könn-
ten daraus resultieren, dass die Stellenanforderun-
gen der Betriebe eventuell nicht den Kompetenzen
der vormaligen Langzeitarbeitslosen entsprechen.
Was das Stattfinden der Lohnanpassungsprozesse
angeht, gilt folgendes: Wären die Löhne entspre-

436 ZAF 2 und 3/2005

chend elastisch, würde sich das neue Angebot zu-
mindest teilweise eine Nachfrage schaffen. Aussa-
gen hierzu sind aber schwierig, weil dies wesentlich
von der Flexibilität des in Deutschland durch Tarif-
bindung stark bestimmten Lohnsetzungsverhaltens
(z.B. in Form der Etablierung neuer Leichtlohn-
gruppen in Flächentarifen oder durch die stärkere
Besetzung bestehender Leichtlohngruppen) ab-
hängt. Selbst wenn sich das Tarifgitter nach unten
öffnen sollte, bleibt zudem offen, ob es nach Auf-
nahme einer Niedriglohnbeschäftigung zu Aufwärts-
mobilität für die Betroffenen, z.B. im Zuge eines
learning on the job, kommen kann. Denn durch
Aufwärtsmobilität würden die Chancen auf Verbleib
im Arbeitsmarkt und auf eine stärkere Unabhängig-
keit von Sozialleistungen wachsen.

Durch Workfare kann aber nicht nur unter be-
stimmten Umständen reguläre Beschäftigung gene-
riert werden, sondern es kann auch zu deren Ver-
drängung kommen. Die Risiken einer Verdrängung
regulärer Arbeit wachsen mit der Dimension von
Workfare und hängen letztlich von der Definition
der in diesem Bereich zu leistenden Arbeiten ab.
Würde man beispielsweise eine Workfare für alle
Empfänger des Arbeitslosengeldes II anstreben, wä-
ren in einer logischen Sekunde (also vor der Be-
rücksichtigung von Lohneffekten und einer mögli-
chen Bereinigung der Statistik) 2,5 bis 3 Millionen
Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Be-
reich bereitzustellen. Um dies zu realisieren, wäre
ein zunächst einmal gigantischer Ausbau öffentlich
geförderter Beschäftigung erforderlich. Die unab-
dingbare „Zusätzlichkeit“ solcher Tätigkeiten
würde angesichts einer solchen Größenordnung
kaum zu realisieren sein. Eine zunächst unbefristete
Workfare für die Teilnehmer würde die Verdrän-
gungsrisiken verstärken, weil sich für die Beschäftig-
ten intensive Möglichkeiten der Einarbeitung erge-
ben und dann Zug um Zug Daueraufgaben erledigt
werden können.

Eine Verdrängung regulärer Beschäftigung durch
Workfare ist in zwei Richtungen denkbar. Zum ei-
nen könnten dadurch staatliche Pflichtaufgaben
substituiert würden, mit dem Ergebnis einer gerin-
geren Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst.
Zum anderen wäre eventuell auch die Privatwirt-
schaft betroffen, wenn von Seiten der öffentlichen
Hand weniger Aufträge an private Unternehmen er-
teilt werden müssten. Hiergegen wird eingewandt,
dass durch Verdrängung Mittel für andere Verwen-
dungen der öffentlichen Hand frei würden und au-
ßerdem Schwarzarbeit zumindest teilweise in regu-
läre Bereiche gelenkt werden könnte (vgl. Sinn et al.
2002). Dabei wird allerdings zweierlei übersehen.
Einerseits könnten sich bei einer Workfare in Mil-
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lionenstärke manche private Aktivitäten erst gar
nicht entfalten, denn der Staat würde zwangsläufig
zum dominanten Arbeitgeber für einfache Dienst-
leistungen. Andererseits sind Qualitätsprobleme zu
beachten, denn wichtige öffentliche, zumeist soziale
Dienstleistungen können nicht ausschließlich oder
maßgeblich von hierfür nicht ausgebildeten Perso-
nen bereitgestellt werden.

3.3.4 Gesamtwirtschaftliche Kosten oder
Einsparungen durch Workfare?

Für die Beurteilung der Beschäftigungseffekte einer
breit angelegten Workfare sind schließlich die mög-
lichen fiskalpolitischen Konsequenzen zu würdigen.
Entstünden durch Workfare Nettokosten für die öf-
fentliche Hand, wäre von nachfragedämpfenden Ef-
fekten auszugehen. Dagegen gingen von Einsparun-
gen Impulse für die Beschäftigungsnachfrage aus.
Die Schwierigkeit bei der Erörterung der fiskalpoli-
tischen Konsequenzen besteht aber nun darin, dass
die bereits erörterten und nur bedingt abschätzba-
ren Angebots- und Nachfrageeffekte bekannt sein
müssen. Von daher beschränken wir uns auch an
dieser Stelle auf konzeptionelle Überlegungen zu
den hier zu berücksichtigenden Aspekten.

Was die Einnahmenseite der öffentlichen Hand an-
geht, interessieren vor allem die Auswirkungen auf
das Niveau und die Struktur der Beschäftigung und
damit der Steuer- und Sozialversicherungseinnah-
men. Dabei ist potenziell von Mehreinnahmen und
Mindereinnahmen auszugehen. Zu Mehreinnahmen
könnte es kommen, wenn infolge des Angebotsdru-
ckes zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entste-
hen. Die mögliche Verdrängung regulärer Beschäfti-
gung würde dagegen zu Mindereinnahmen führen.
Im Falle einer breit angelegten Workfare ist durch
die dann wohl nicht auszuschließenden starken Ver-
drängungseffekte insgesamt von Mindereinnahmen
auszugehen.

Auf der Ausgabenseite sind zunächst mögliche Min-
derausgaben bei Lohnersatzleistungen durch die zu-
sätzliche Integration Arbeitsloser bzw. die Bereini-
gung des Arbeitslosenbestandes zu betrachten. Auf-
grund der Plausibilitätsüberlegungen in den vorher-
gehenden Abschnitten sind dadurch bedingte
Einspareffekte durchaus zu erzielen. Dem stehen
aber direkte Kosten für die Implementation von
Workfare gegenüber. Die Organisation von Arbeit
erfordert beträchtliche Mittel. Zu denken ist dabei
an eine mögliche Mehraufwandsentschädigung für
Beschäftigte, den Einsatz von Leitungspersonal,
Verwaltungskosten und einer selbst bei sozialen
Dienstleistungen notwendigen, wenn auch nicht ho-
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hen Kapitalausstattung. Dass dieser Aufwand nicht
trivial ist, wird beim Einsatz der Arbeitsgelegenhei-
ten nach SGB II deutlich. Einschließlich der Mehr-
aufwandsentschädigung erhalten die Träger bis zu
6000 Euro je Förderfall. Geht man von 2,5 bis 3 Mil-
lionen erwerbsfähigen Hilfeempfänger und damit
Kandidaten für Workfare aus, ergeben sich neben
der Zahlung der Transferleistung Gesamtkosten von
15 bis 18 Mrd. Euro. Zumindest in der Einführungs-
phase müsste man wohl von dieser maximalen
Summe für Workfare ausgehen, weil der erste Ar-
beitsmarkt Zeit benötigt, bis Reaktionen auf den
Angebotsdruck Platz greifen können und sich auch
die positiven Aktivierungseffekte erst Zug um Zug
einstellen werden. Zu beachten ist jedoch, dass bei
einer Workfare für alle erwerbsfähigen Hilfeemp-
fänger auch Minderausgaben entstünden, weil Ð ab-
gesehen von der für die gewünschte Integration in
den ersten Arbeitsmarkt wohl weiterhin erforderli-
chen Vermittlung und Beratung Ð arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen im engeren Sinne für diesen Per-
sonenkreis wegfallen könnten. Im SGB II sind für
das Jahr 2005 insgesamt rund 4,5 Mrd. Euro dafür
vorgesehen. Doch auch Letzteres ist nicht unproble-
matisch. Ein Verzicht auf „klassische“ Maßnahmen
zugunsten von Workfare bedeutet, dass sich die ak-
tive Arbeitsmarktpolitik nahezu ausschließlich auf
die Prüfung der Arbeitsbereitschaft der Erwerbslo-
sen konzentriert und Maßnahmen zur sinnvollen
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
nicht mehr durchgeführt würden. Eine Fehlalloka-
tion der finanziellen Ressourcen ist dann wahr-
scheinlich, weil der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit
insgesamt nur noch rudimentär entgegen gewirkt
werden könnte. So wäre u.a. eine Finanzierung ge-
zielter Humankapitalinvestitionen aus Mitteln der
Arbeitsmarktpolitik nicht mehr möglich.

4 Fazit

Der Beitrag hat gezeigt, dass die wesentliche Prä-
misse für die Wirksamkeit einer breit angelegten
Workfare nicht uneingeschränkt gilt. Wenn es sich
ausgehend von einer freiheitlichen Grundordnung
der Gesellschaft bei Workfare nicht um eine be-
wusst unattraktiv ausgestaltete Zwangsarbeit han-
delt, legen unsere empirischen Befunde keinesfalls
nahe, dass der durch Workfare bedingte Entzug von
freier Zeit als „Leid“ empfunden wird. Erste Erfah-
rungen mit den Arbeitsgelegenheiten nach dem
SGB gerade in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit
wie in Ostdeutschland legen den Schluss nahe, dass
solche „Zusatzjobs“ sogar ein Potenzial zur Steige-
rung der individuellen Zufriedenheit beinhalten
können und damit auch Hilfen zur Lebensbewälti-
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gung darstellen können (vgl. Eick et al. 2004). Dies
ist zwar grundsätzlich positiv zu bewerten Ð aber
nicht mit den ökonomischen Zielen von Workfare
zu vereinbaren. Wird hingegen letztlich das Ziel ver-
folgt, die Lebenszufriedenheit erwerbsfähiger Hilfe-
bedürftiger zu steigern, so wäre ein effizienteres
Vorgehen, nach einer sorgfältigen fiskalpolitischen
Güterabwägung hinreichend viele Arbeitsgelegen-
heiten zu schaffen und auf freiwilliger Basis zu be-
setzen. Dem Aspekt des „Arbeitsleids“ ist im Zu-
sammenhang mit weiteren Forschungsaktivitäten zu
den mit dem SGB II eingeführten Arbeitsgelegen-
heiten noch genauer nachzugehen.

Zudem stellt sich angesichts der anhaltenden Be-
schäftigungskrise die Frage, ob die durch die Ein-
führung einer breit angelegten Workfare vor allem
intendierte und auch realisierbare Bekämpfung der
„freiwilligen“ Arbeitslosigkeit tatsächlich aktuell
die drängendste Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik
sein sollte. Die Plausibilitätsüberlegungen zu den
Arbeitsmarkteffekten einer „Workfare für alle“
kommen jedenfalls zu dem Ergebnis, dass der ar-
beitsmarktpolitische Nutzen nicht überschätzt wer-
den sollte. So dürften sich die Aktivierungseffekte
wegen vermutlich geringer Übergangschancen in
engen Grenzen halten, die Nachfrage nach regulärer
Beschäftigung unter sonst gleichen Bedingungen
nicht wesentlich stimuliert werden und beträchtliche
Verdrängungseffekte kaum zu vermeiden sein. Auch
von der fiskalischen Seite sind Einsparungen für die
öffentliche Hand und davon ausgehende positive
Impulse keinesfalls sicher.

Von daher geht es auch um Alternativen zu einer
breit angelegten Workfare und damit auch zur
Schaffung günstigerer Beschäftigungsperspektiven
für wettbewerbsschwächere Arbeitnehmer. Im Vor-
dergrund steht dabei zunächst die konsequente Um-
setzung des geltenden Rechts. Insbesondere die Zu-
sammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
hat die Voraussetzungen für ein systematisches För-
dern und Fordern entscheidend verbessert (vgl.
Koch/Walwei 2005). Hier ginge es insbesondere da-
rum, der gerade vollzogenen Reform eine Chance
zu geben. Möglicherweise kann das gewünschte
Mehr an Aktivierung auch ohne einen neuerlichen
sozialpolitischen Paradigmenwechsel erreicht wer-
den. Hierfür sprechen auch die Ergebnisse von Fre-
driksson und Holmlund (2005), die auf der Basis ei-
ner Ð auf einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell
basierenden Ð Simulationsstudie zu dem Ergebnis
kommen, dass die Arbeitsmarkteffekte einer konse-
quenten Überwachung der Suchaktivitäten von
Transferleistungsempfängern und ggf. auch deren
Sanktionierung einem Workfare-Ansatz überlegen
sei. Workfare würde zwar das Screening („freiwil-
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lige“ versus „nicht-freiwillige“ Arbeitslose) erleich-
tern, aber die Arbeitsplatzsuche zu wenig motivie-
ren.

Im Rahmen des geltenden Rechts haben Elemente
von Workfare und die damit verbundenen Möglich-
keiten durchaus einen Platz. Denn zu Aktivierungs-
zwecken würde es reichen, wenn die Betroffenen
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausge-
hen können, dass sie quasi im Sinne eines Arbeits-
tests befristet in gemeinnützige Arbeit einbezogen
werden können. Einen Ansatzpunkt hierfür bieten
die Arbeitsgelegenheiten im SGB II, bei deren Ein-
satz in diesem Kontext es allerdings darauf ankäme,
dass die verantwortlichen Job-Center Personen mit
vermutlich hoher Freizeitpräferenz (also „freiwillig“
Arbeitslose) identifizieren und den Trägern der Ar-
beitsgelegenheiten für eine Beschäftigung vorschla-
gen. Unabhängig davon ist auch bei den Arbeitsge-
legenheiten das Problem einer Verdrängung regulä-
rer Arbeit nicht von der Hand zu weisen. Durch
nicht zu große Dimensionierung, Rotation der Mit-
arbeiter, Wechsel der Träger und Entscheidungen
vor Ort unter Einbeziehung der örtlichen Wirtschaft
lassen sich diese aber begrenzen.

Schließlich muss betont werden, dass durch jedwede
Aktivierung der Massenarbeitslosigkeit nur in be-
grenztem Maße begegnet werden kann. Wie auch
Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, bedarf es
vielmehr eines umfassenden beschäftigungspoliti-
schen Ansatzes, der insbesondere mit Blick auf
wettbewerbsschwächere Arbeitnehmer die Rah-
menbedingungen für Niedriglohnbeschäftigung (ins-
besondere einer Senkung der Steuern und Abgaben
für Geringverdiener) nachhaltig verbessert. Eine
durch Workfare-Elemente unterstützte Aktivierung
hätte dann bessere Chancen, Brücken in reguläre
Beschäftigung zu bauen. Ob darüber hinaus dann
noch eine begleitende Arbeitsmarktpolitik für Nied-
riglohnbeschäftigte, z.B. zur Förderung von Auf-
wärtsmobilität oder zur Verbesserung der Verbleib-
schancen im ersten Arbeitsmarkt, erforderlich ist
oder ob beides durch „learning-on-the-low-wage-
job“ realisiert werden kann, müssen erwerbsbiogra-
phische Untersuchungen zeigen.
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